
Bebauungsplan Nr. 586B 
“Mittelstandspark Mannheimer Straße”

Stadt Ludwigshafen am Rhein Stadtteil Oggersheim

Fachbeitrag Artenschutz

Luftaufnahme des Betrachtungsraums

Auftraggeber:

Stadt Ludwigshafen 
Bereich Umwelt

Bearbeitung

Dr. Friedrich K. Wilhelmi - Biologe & Geograph 
Consultant für Umweltmanagement 
Friedensstraße 30
67112 Mutterstadt

Bearbeitungsstand August 2020
Überarbeitung Juli 2021

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Stadt Ludwigshafen B-Plan Nr. 586b Mittelstandspark Mannheimer Str. Fachbeitrag Artenschutz

Inhalt
1. Veranlassung und Aufgabenstellung 3

2. Rechtsgrundlage 4

3. Untersuchungsraum und -zeit 6

4. Methode 6

5. Bestandsaufnahme 9

5.1 Standortcharakterisierung 9

5.2 Bestand Biotoptypen 9

5.3 Bestand Fauna und Flora 18

5.3.1 Abschichtung anhand der Meldelisten 18

5.3.2 Vogelarten 20

5.3.3 Reptilien 28

5.3.4 Säugetiere mit Fokus Fledermäuse 31

5.3.5 Tagfalter, weitere Arthropoden 37

6. Konfliktanalyse 39

6.1 Bestandsbewertung 39

6.2 Darstellung des Vorhabens 43

6.2 Art- bzw. gruppenspezifische Konfliktbetrachtung 46

7. Maßnahmen 57

7.1 Hergeleitete Maßnahmen 57

7.2 Empfohlene Maßnahmen 68

8. Fazit 71

Bildanhang 73

9 Tabellen im Text
10 Abbildungen im Text

F.K. Wilhelmi im Juli 2021 2

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Stadt Ludwigshafen B-Plan Nr. 586b Mittelstandspark Mannheimer Str. Fachbeitrag Artenschutz

1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Stadt Ludwigshafen plant die Realisierung eines Gebiets für mittelständisches Gewerbe im Osten
des Stadtteils Oggersheim in der Gewanne „Kurze Krummenau“, zwischen Mannheimer Straße und der
Trasse der Rhein-Haardt-Bahn (Abb. 1).

Das Vorhaben steht im Kontext mit dem im Osten angrenzenden Wohngebiet „Heinrich-Pesch-Sied-
lung“, das sich bereits im fortgeschrittenen Planungsstand befindet.

Der Geltungsbereich des „Mittelstandparks Mannheimer Straße“ umfasst eine Gesamtfläche von 15,70
ha,  die  sich  aus  einer  großen  Zahl  von  hier  nicht  näher  aufgeschlüsselten  Flurstücken  zusam-
mensetzt.

Im Überblick stellt  sich der Geltungsbereich als Mosaik aus Ackerflächen, Kleingartenanlagen,  Bra-
chen und Sukzessionsgehölzen dar. Im nördlichen Randbereich finden sich noch Gewerbeflächen und
Areale für die Pferdehaltung.

Aufgrund des Bestands ist  bei  der Realisierung des Vorhabens a priori  eine Beeinträchtigung und
Gefährdung von besonders und streng geschützten Tierarten nicht auszuschließen.

Der  damit  erforderliche  Fachbeitrag  zum  Artenschutz  betrachtet  in  Form  einer  Studie1,  inwieweit
Verbotstatbestände  des  §  44  BNatSchG  für  diese  Arten  eintreten  können  und  wie  sie  ggf.  durch
geeignete Maßnahmen zu vermeiden oder zu kompensieren sind.

Als Fokusarten der Erfassung galten nach Inaugenscheinnahme des Geländes

• Vögel
• Reptilien
• Säugetiere mit Schwerpunkt Fledermäuse
• andere Artengruppen, v.a. Tagfalter, wurden im Form einer Querschnittserfassung während 

anderer Geländearbeiten und über eine Potentialabschätzung berücksichtigt.

1  Der Term „Studie“ wird hier bevorzugt, da die Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen den 
abschließenden behördlichen Vorgang darstellt.
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Abb. 1: Geltungsbereich (GB) im räumlichen Kontext

2. Rechtsgrundlage

Die artenschutzrechtlichen Vorgaben sind gemäß §§ 44ff. BNatSchG (Zugriffsverbote im Hinblick auf 
europäische Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG) zu behandeln.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören,

2. wild lebende  Tiere  der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert;

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild  lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.
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Eine Legalausnahme von den Tatbeständen enthält § 44 Abs. 5 BNatSchG.

Im Rahmen unvermeidbarer Eingriffe im Sinne der Eingriffsregelung resp. nach den Vorschriften des
Baugesetzbuchs gelten die Verbote zur Zeit nur für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und für
heimische Vogelarten. Bei diesen Arten stellen die unvermeidbare Verletzung und Tötung von Indivi-
duen sowie  die  Beschädigung/  Zerstörung von Fortpflanzungs-  und Ruhestätten zudem keine Ver-
botstatbestände  dar,  sofern  der  Eingriff/das  Vorhaben  das  Tötungs-  und  Verletzungsrisiko  nicht
signifikant  erhöht ist  sowie die ökologischen Funktionen der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. Soweit erforderlich können auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen, sog. CEF-Maßnahmen2, festgesetzt werden.

Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG sind nur in Einzelfällen möglich und darüber hin-
aus nur, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Popu-
lationen einer Art nicht verschlechtert.

Des weiteren gelten die nach § 39 Abs.5 S. 2 BNatSchG festgesetzten Fristen für Baum- und Gehölz-
rodungen. Danach ist diese nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar gestattet. Gleichsinnig ist
dies  auch  auf  Gebäude  und  Offenlandflächen  anzuwenden,  sofern  diese  als  Fortpflanzungs-  und
Ruhestätte in Frage kommen.

2 CEF = continuous ecological function, ein aus den EU-Richtlinien übernommener Term
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3. Untersuchungsraum und -zeit

Der Untersuchungsbereich ist in Abbildung 1 dargestellt und ist deckungsgleich mit dem Geltungsbe-
reich.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse wurden auch gezielte und zufällige Beobachtungen aus den im
Süden und Osten angrenzenden Offenland- und Gehölzflächen berücksichtigt.

Die Bestandserfassung erfolgte an 14 Tagen im Zeitraum April – Oktober 2019. Im Rahmen der biolo-
gischen  Begleitung  von  Altlastenschürfungen  und  aufgrund  von  dabei  resultierenden  Verdachts-
momenten erfolgten Nachbeobachtungen im März/April und Mai/Juni 2020 an insgesamt drei Tagen.

4. Methode

Avifauna

Die Avifauna wurde in einer Kombination aus Transekt- und Punktbeobachtung erfasst. Der Betrach-
tungsraum in Abb. 1 wurde dabei in langsamer Geschwindigkeit mehrfach pro Geländetag entlang von
Wegen  und  Saumstrukturen  abgeschritten  und  an  prägnanten  Strukturen  wie  Gehölzinseln,  Ein-
zelbäumen, integrierten Habitatrequisiten eine Punktbeobachtung (wechselnde Dauer zwischen 10- 30
min)  durchgeführt.  Dabei  wurden Vogelarten optisch und akustisch  (z.T.  mit  Einsatz einer  Klangat-
trappe) registriert.

Als Beobachtungsgeräte dienten:

Olympus Fernglas 10x30, Spektiv KOWA-Prominar TSN-883, MP3-Player & Lautsprecher mit „Die 
Stimmen der Vögel Mitteleuropas“

Reptilien

Im wesentlichen wurde auch hier die Transekt-Punkt-Beobachtung angewandt, ergänzt durch Ran- 
dom-Walk-Beobachtung auf frei zugänglichen Grünlandflächen.

Besonderes Augenmerk galt Kleinstrukturen wie besonnt liegendes Totholz, Steinhaufen, Böschungen,
u.ä., die als Sonnungsplätze und Verstecke für Reptilien dienen können.

Eine etwa 7.000 m² große Fläche einer Aufschüttung konnte aufgrund des extrem dichten und hohen
Brombeerunterwuchses nicht in gleicher Weise begangen werden; hier musste die Beobachtung auf
Einblicke von den Randzonen aus beschränkt bleiben.
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Fledermäuse

Erfassung

Die  Erfassung  der  Fledermäuse  erfolgte  mit  automatisch  aufzeichnenden  Ultraschalldetektoren
(„Horchboxen“) der Marke BatLogger C (Hersteller: Elekon, Schweiz) und BatCorder 3.1 (Hersteller:
EcoObs GmbH). Zusätzlich erfolgten zwei Nachtbegehungen und Ausflugbeobachtung mit einem Pet-
terson D240x Hand-US-Detektor.

Einstellungen der Aufzeichnungsgeräte

Sampling Rate 31,25 kHz Start Trigger 500 ms untere Frequenz 20 kHz

bits/Sample 16 End Trigger 1.000 ms oberste Frequenz 155 kHz

Trigger Modus CrestAdvanced Erfassung Start 19:45 Uhr

Trigger Ereignis automatisch Erfassung Ende 07:00 Uhr

Zusätzlich  wurden  Spaltenverstecke  und  erreichbare  Baumhöhlen  mit  Endoskop-Kamera  mehrfach
inspiziert. Regelmäßig oder gar traditionell genutzte Einflugöffnungen an Gebäuden lassen sich oft an
Kotanhaftungen, Urin- und Schmutzverfärbungen erkennen.

Auswertung

Die Auswertung der akustischen Aufzeichnungen ist aufgrund der Datenfülle nur mit nach statistischen
Verfahren arbeitenden Analyseprogrammen praktikabel.  Für die Auswertung der Rufaufzeichnungen
dienten  die  Software-Pakete  BatAdmin  (EcoObs),  BatExplorer  und  BatScope  (Elekon).  Da  jedes
Programm  mit  anderen  Erkennungsalgorithmen  arbeitet,  stellt  die  dreifache  Anwendung  eine
Gegenkontrolle dar – kommen zwei oder alle drei Programme zum selben Ergebnis, erhöht dies die
Akzeptanz der Bestimmung.

Insgesamt wurden nach Bereinigung3 1.726 Kontakte aufgezeichnet, die etwa 51.500 Einzelrufe um-
fassten.

Als Kontakt (oder Sequenz) gilt eine als Datei aufgezeichnete Folge von Ortungsrufen, bis das Gerät
aufgrund einer Rufpause ausschaltet (siehe Start und End-Triggerzeiten in Tab. 1). Ein solcher Kontakt
kann dann wenige bis sehr viele Einzelrufe (auch von verschiedenen Tieren und Arten) enthalten.

Für die Betrachtung der reinen Fledermaus-Aktivität am Standort können alle eindeutig „Fledermaus-
Rufe“ zeigende Kontakte gewertet werden4.

Für die Art-Identifizierung wurden Aufnahmen mit  guter  Qualität  (  > 65%) herangezogen,  die klare
Sonargramme (auch als Spectogramme bezeichnet) der Rufe zeichnen.

3  Die Geräte zeichnen auch andere Ultraschall-Geräusche, z.B. von Laubheuschrecken auf, die in den 
Rufbereich von Fledermäusen reichen und daher nicht a priori gefiltert werden können.

4  Auch von diesen Aufnahmen muss noch eine Großzahl optisch und akustisch anhand von Sonargrammen 
verifiziert werden.
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Die statistische Auswertung vergleicht Aufnahmen mit eindeutigen Referenzaufnahmen und ermittelt
anhand von Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mehrerer Meßparameter mit welcher Wahrschein-
lichkeit (ausgegeben in Prozent), der Ruf oder die Rufsequenz einer Art zugeordnet werden kann.

Eine solche Auswertung ist natürlich nicht frei von Fehlern, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst
werden z.B:

• Merkmalsüberlappung der Rufe einzelner Arten
• Anpassung/Variabilität der Echo-Ortung an die Jagd- und Umweltsituation
• Maskierende Störgeräusche, Echos, gegenseitige Frequenzauslöschung
• Distanz Tier - Mikrofon
• Ruf-Fragmente, die von der Software nicht als solche erkannt werden
• Anzahl und Variabilität der Referenz-Aufnahmen in der Vergleichsdatenbank
• etc.5

Als zweiter  Validierungsschritt  dienen die Kriterien,  die von der Koordinationsstelle  für Fledermaus-
schutz in Bayern6 speziell für das BatAdmin-System ausgearbeitet wurden.

Der dritte Validierungsschritt prüft die Art-Zuordnung der Rufe innerhalb einer Sequenz und innerhalb
aufeinanderfolgender Sequenzen, sprich die Plausibilität im Kontext. Liegt eine Sequenz mit einer Art-
zuordnung z.B. isolierte innerhalb eines zeitlich engen Clusters vieler Zuordnungen zu einer anderen
Art, ist diese Artbestimmung mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine der oben genannten Fehlerquellen
zurückzuführen und sollte verworfen werden.

5  die Rufe der Fledermäuse dienen im Gegensatz zu Vogelstimmen der Gewinnung von Information zur 
Umgebung und zur Beute, nicht zum „Bewerben“ der eigenen Art. Somit ist eine sichere Unterscheidung in 
manchen Rufsituationen nur bedingt oder nicht möglich. Siehe dazu: Marckmann, U., Runkel, V. (2010): Die 
automatische Rufanalyse mit dem batcorder-System - Erklärungen des Verfahrens der automatischen 
Fledermausruf-Identifikation und Hinweise zur Interpretation und Überprüfung der Ergebnisse.

6  Zahn, A, Hammer, M. (2009): Kriterien für die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnahmen. 
Koordinationsstellen für Fledermausschutz in Bayern
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5. Bestandsaufnahme

5.1 Standortcharakterisierung

Der Betrachtungsraum liegt im unmittelbaren südlichen Anschluss an die Mannheimer/Frankenthaler
Straße, die die Grenzlinie eines ausgedehnten Gewerbe- und Industriegebiets im Norden darstellen.

Im Westen folgen, abgetrennt durch die Bahntrasse, ein Wohngebiet und im Anschluss der Kli- nik-
Komplex Unfallklinik und Guter Hirte.

Nach Osten setzt sich die Struktur des Geltungsbereichs bis zum Heinrich-Pesch-Haus in vergleich-
barem Bestand fort.

Nach Süden, abgetrennt durch die Trasse der Rhein-Haardt-Bahn und der parallel verlaufenden Woll-
straße folgen größere Ackerschläge, in die nur wenige strukturierende Elemente wie Gehölzbänder,
-inseln und Solitärbäume eingestreut sind.

5.2 Bestand Biotoptypen

In  Abb.  2  sind die  nach dem Biotoptypenschlüssel  Rheinland-Pfalz  zuordenbaren  Biotoptypen  und
Habitatstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs gezeigt. Die verwendeten Kode-Bezeichnungen sind
nachfolgend erläutert.

HA0 – Ackerland – insgesamt ca. 95.760 m²

Landwirtschaftliche Intensivanbauflächen. Im Osten Getreideanbau, im Westen wechselnder 
Anbau zwischen Gemüse mit Beregnung und Mais.

BA1 – Feldgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten– ca. 1.185 m²

Zu einem kleinen Feldgehölz aufgewachsener Sukzessionsbestand in Stangen- und mittlerer 
Baumholzstärke; Im Unterwuchs dichte Brombeerverbuschung. Aspektprägende Gehölze:
Zitterpappel – Populus tremula 
Hybrid-Pappel – Populus -Hybride 
Robinie – Robinia pseudoacacia 
Götterbaum – Ailanthus altissima

BB0 – Gebüsch – ca. 2.734 m²

Mehrere zerstreut liegende Einheiten, die vor allem von Brombeere (Rubus fruticosus) dominiert
sind. Daneben finden sich weitere Gehölzarten wie
Feldahorn – Acer campestre
Hartriegel – Cornus sp.
Schw. Holunder – Sambucus nigra 
Lebensbaum – Thuja spec. (v.a. in Gartennähe)
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BB0/HF2 – Gebüsch auf Aufschüttung – ca. 5.545 m²

Auf einer bis über 3 m das Ausgangsgelände überragenden Aufschüttung7 wächst ein sehr 
dichtes, bis 2 m hohes Brombeergebüsch, in das Einzelbäume und Sträucher eingewachsen 
sind, z. B.
Walnuss – Juglans regia 
Kirsche – Prunus avium
Roter Hartriegel – Cornus sanguinea 
Mirabelle – Prunus domestica syriaca 
Weißdorn - Crataegus monogyna

BD6 – Baumhecke – ca. 2.644 m²

Lineare bis flächige, sehr dicht gewachsene Gehölze aus Baum- und Straucharten (integrierte 
Baumindividuen höheren Alters und Stammstärke sind als Einzelbäume dargestellt). Flächige 
Ausprägungen sind durchweg artenreich. Aspektprägend sind:
Frühe Traubenkirsche – Prunus padus
Schw. Holunder – Sambucus nigra 
Spitz-Ahorn – Acer platanoides
Zucker-Ahorn – Acer sacharum 
Weißdorn – Crataegus monogyna 
Schlehe – Prunus spinosa

BD3 – Gehölzstreifen - ca. 725 m²

Linearer Bestand aus niederkronigen Obstbäumen (Mirabelle, Pflaume, Kirsche), Rosen (Rosa 
sp.), Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) und Hartriegel (Cornus sanguinea), in der 
Feldschicht altgrasige Wiesenvegetation. Ökologisches Geschenk hoch bis sehr hoch.

7  an Schürfungen im Rahmen der Altlastensuche trat überwiegend aufgeschütteter Bodenaushub zu Tage
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BD6/HK7 – Baumhecke (durchgewachsene Streuobstbrache) – ca. 3.012 m²

In einer Geländemulde stockender, dichter Bestand im Kronenschluss aus Obstbäumen eines
früheren Streuobstbestands, in den weitere Laubbaum- und Straucharten zahlreich eingewach-
sen sind. Viele der vormals niederstämmigen Obstbäume sind in der Alterungsphase und zeigen
eine  hohe  Zahl  an  Stammhöhlen,  Nischen,  Rinden-  und  Stammspalten,  sowie  stehendes
Totholz  in  Stamm  und  Krone.  Der  Bestand  ist  sehr  artenreich  und  entsprechend  ist  das
ökologische Geschenk8 hinsichtlich Habitatrequisiten, Lebensraum- und Nahrungsangebot (für
omni-, fructi- und insectivore Tierarten und Pollinatoren) sehr hoch. Sehr viele Bäume zeigen
Specht-Schlagmarken. Aspektprägende Gehölzarten (nicht vollständig) sind:

Apfel – Malus domestica 
Feldahorn – Acer campestre 
Kirsche – Prunus avium 
Liguster – Ligustrum, vulgare
Mirabelle – Prunus domestica syriaca – verschiedene Sorten 
Pflaumenkirsche – Prunus cerasifera
Rose – Rosa spec.
Roter Hartriegel – Cornus sanguinea 
Schlehe – Prunus spinosa
Schw. Holunder – Sambucus nigra 
Spitzahorn – Acer platanoides 
Stieleiche – Quercus robur 
Walnuss – Juglans regia 
Weißdorn – Crataegus monogyna 
Zwetschge – Prunus domestica

Der Bestand wurde bereits 2006 in die Biotopkartierung mit der Nummer BT-6516-0798-2006 

als schützenswerter Bestand mit dem Kriterium „Belebung der Landschaft“ aufgenommen. 
Diese Wertzuweisung hat sich in der Zwischenzeit durch die o.g. ökologische Gabe deutlich 
erhöht.

BF1 – Baumreihe – ca. 640 m²

Einzelbaumbestand im Kronenschluss, der im Norden aus Obstbäumen und Ziergehölzen als 
lebende Abgrenzung zur Gärtnerei besteht, dagegen im SO vornehmlich aus Robinie (Robinie 
pseudoacacia) und Feldahorn (Acer campestre) mit Brusthöhendurchmessern (BHD) von 15 - 
20 cm aufgebaut ist.

BF2 – Baumgruppe – ca. 550 m²

Vor allem aus den bereits vorgenannten Obstbäumen (Mirabelle, Zwetschge, Kirsche) zusam-
mengesetzter  Bestand  über  grasig-krautiger  Vegetation,  der  vielleicht  Teil  des  Bestands
BD6/HK7 war, aber aufgrund der angrenzenden Reiternutzung und der geringeren Wassergunst
(die Senke ist hier nicht mehr vorhanden) nicht in gleichem Maße weiter zugewachsen ist.

8  vom Autor bevorzugte, direkte Übersetzung des Terms „ecological gift“ aus der englischsprachigen Ökologie, 
der die angemessene und besondere Würdigung eines „Angebots“ deutlicher in den Vordergrund stellt.
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BH0 – Allee
entlang der Mannheimer Straße beidseitig stehende, starke Platanen und Linden.

EA0 – Fettwiese – ca. 2.500 m²
Grünland, das zeitweise als Pferdeauslauf/weide dient oder z.T. nur gemäht wird. Die westliche
Fläche zeigt einen recht untypischen Dominanzbestand des Kriechenden Fingerkrauts (Poten-
tilla  reptans);  gerade diese  Teilfläche scheint  der  bedarfsorientierten Frischfutterwerbung  zu
dienen – sie wurde bereits in der dritten Aprilwoche erstmals gemäht.

ED1 – Mager-trockene Wiese – ca. 2.560 m²

Die Historie der Fläche ist nicht schlüssig nachvollziehbar. Im Bestand, der Phänologie und der
Wüchsigkeit  kommt sie einer trockenen Magerwiese auf sandigem Boden sehr nahe, obwohl
Hinweise  auf  eine  regelmäßige  Mahd  fehlen;  allenfalls  bedarfsorientierte  Futterwerbung  für
Pferde oder ad hoc Beweidung im Zuge von Reitaktivitäten. Die Fläche ist jedenfalls Teil einer
regelmäßig genutzten Reitstrecke. Aspektprägend sind (nicht vollständig):
Acker-Klettenkerbel – Torilis arvensis x 
Ackerdistel – Cirsium arvense x
Ackerrittersporn – Consolida regalis Rote Liste RLP 2 = stark gefährdet x
Breitwegerich – Plantago major 
Bunte Kronwicke – Coronilla varia x 
Dachtrespe – Bromus tectorum x
Erdnuß-Platterbse – Lathyrus tuberosus x 
Esparsette – Onobrychis viccifolia
Faden-Klee – Trifolium dubium 
Flaumhafer – Avenula pubescens
Gelbe Reseda – Reseda lutea x
Gelber Steinklee – Melilotus officinalis x 
Glatthafer – Arrhenaterum elatius 
Graukresse – Berteroa incana x
Hopfen-Schneckenklee – Medicago lupulina 
Hornklee – Lotus corniculatus 
Jakobsgreiskraut – Senecio jacobaea
Tüpfel-Johanniskraut – Hypericum perforatum x 
Knaulgras – Dactylis glomerata
Knoblauch – Allium sativum (horstweise wachsend – Gartenflüchtling?) 
Odermennig – Agrimonia eupatoria x
Persischer Ehrenpreis - Veronica persica x 
Pyrenäen-Storchschnabel – Geranium pyrenaicum x 
Ruchgras – Anthoxantum odoratum
Schafgarbe - Achillea milleflorum
Schlitzbl. Storchschnabel – Geranium dissectum x 
Spitzwegerich – Plantago lanceolata
Traubige Trespe – Bromus racemosus
Geflecktes Johanniskraut – Hypericum maculatum
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Vielblütiges Weidelgras – Lolium multiflorum x 
Vogel-Wicke - Vicia cracca
Weidelgras – Lolium perenne 
Weiße Lichtnelke – Silene latifolia x 
Weißer Steinklee – Melilotus alba x
Wiesenglockenblume – Campanula patula 
Wiesenlabkraut - Galium mollugo
Wilde Möhre – Daucus carota x
Wilder Feldsalat – Valerianella locusta x 
Zypressenwolfsmilch – Euphorbia cyparissia

Anhand  des registrierten  Arteninventars  kann  die  Fläche  nicht  zweifelsfrei  einem gesetzlich
geschützten  Biotop  zugeordnet  werden.  In  Erweiterung  des  §30  BNatSchG  schützt  §15
LNatSchG auch die mageren Flachland-Mähwiesen,  die in der deutschen Nomenklatur  dem
FFH-Lebensraumtyps  6510  entsprechen.  Kennzeichnend  für  diese  Einheit  (Alopecurus
pratensis-Sanguisorba officinalis)  ist  die Dominanz von Obergräsern wie  Glatthafer,  Wiesen-
Fuchsschwanz,  Honiggras  und  eine  hohe  Anzahl  typischer  Blütenpflanzenarten,  wobei  das
Hinzutreten von ruderalen Arten nicht als Artenbereicherung gewertet werden soll9. Als weiteres
Kriterium  der  auch  als  Kulturgut  zu  bezeichnenden  Flachland-Mähwiesen  ist  die
Entstehungsgeschichte über eine oft jahrzehntelange extensive 2-schürige Mahd. Letzteres trifft
hier nicht zu; die nur lokal ausgeprägte Dominanz der Obergräser und der Anteil an krautigen
Pflanzen  oft  gestörter  Plätze  (Secalietalia  und  Artemisietea)  von  50%  (Suffix  „x“  der
angegebenen  Artenliste)  spricht  ebenfalls  nicht  für  den  nach  §15  LNatSchG  geschützten
Biotoptyp.

Gleichwohl ist ein fließender Übergang zur Mähwiese nicht zu leugnen und aufgrund der Arten-
vielfalt ergibt sich ein besonderer Wert v.a. für Insekten und in Folge auch für insectivore Arten
anderer Tiergruppen.

GF0 – vegetationsarme Fläche – 3.275 m²
Standkoppel für Pferde, bei längerem Besatz nahezu vegetationsfrei; in den Erholungsphasen
wächst allenfalls ein lückig bleibender Trittrasen, bzw. horstweise (auf sog. Geilstellen) auch
nitrophile Arten wie Brennessel (Urtica dioica), Beifuss (Artemisia vulgare) u.ä. auf. Auf der Flä-
che steht  eine überdachte  Futterkrippe.  Im Zaunbereich  wachsen kleine  Einzelbäume (Wal-
nuss, Schw. Holunder, Pflaumenkirsche).

HB0 – Ackerbrache – ca. 2.688 m²
Über weite Phasen des Jahres stellt sich die Fläche als Dominanzbestand der Quecke (Elymus
repens) dar, in der horstweise auch nitrophile Arten der Ackerfolgegesellschaften (Große Klette
– Arctium lappa, Kleblabkraut – Galium apparine u.a.) wachsen.

9  BfN (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000; Handbuch zur Umsetzung der FFH- und 
Vogelschutz-Richtlinie
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HB1 – blütenreiche Ackerbrache – ca. 2.070 m²

Arten- und blütenreiche Ackerfolgegesellschaft (Segetal-Flora), die sich wohl vor allem aus der
Samenbank  rekrutiert  hat.  Die  Luftbildbetrachtung  zeigt,  dass  hier  in  2018  Bodenmaterial
aufgetragen, verebnet und mit einer Zwischenfrucht-Mischung eingesät wurde. Aspektprägend
sind:

Acker-Gauchheil – Anagallis arvensis 
Ackerdistel – Cirsium arvensis
Ackerrittersporn – Consolida regalis – größere Bestände RL 2 = stark gefährdet10

Eisenkraut – Verbena officinalis 
Gem. Kratzdistel – Cirsium vulgare
Geruchlose Kamille - Tripleurospermum inodorum
Klatschmohn – Papaver rhoeas – zeitweise Dominanz im Blütenaspekt 
Lein – Linum spec.
Saatmohn – Papaver dubium 
Wilder Lattich – Lactuca serriola

Aufgrund des recht üppigen Blütenhorizonts besitzt die Fläche einen besonderen Wert für blü-
tenbesuchende  Insekten;  das  Vorkommen  des  in  Rh.-Pfalz  stark  gefährdeten  Acker-Ritter-
sporns zeichnet sie ebenfalls aus.

HJ0 – Hausgarten, gehölzreich – ca. 314 m²; sehr extensiv gepflegt

HJ4 – Gartenbrache, gehölzreich – ca. 427 m²

Als  Gartenbrache letztlich  nur  noch aus Resten von Zaun,  Gartenhäuschen u.a.  Requisiten
herleitbar.  Weitgehend mit  Gehölzen und Brombeere überwachsen und im Verbund mit  den
Nachbarstrukturen zu sehen.

HJ5 – Gartenbaubetrieb – ca. 9.000 m²

Aktuell noch in Betrieb befindliche, exklusiv auf Rosen spezialisierte Gärtnerei.

HM4a – Trittrasen – ca. 528 m²

Als Loungierplatz für Pferde- und Reittraining genutztes Areal.

HS1 – Kleingartenanlage, strukturarm – ca. 4.750 m²

Kleingartenanlage mit extensiver oder reduzierter Pflegeintensität, z.T. nur noch als Wochen-
endgrundstück und Hundeauslauf genutzte Parzellen mit Nutzrasen und kleinen Zierpflanzen-
rabatten.  Hervorzuheben  sind  lediglich  einige  alte  Baumexemplare,  z.T.  mit  Biotopbaum-
Eigenschaften.

10  Inwieweit die Art mit dem Bodenauftrag eingebracht wurde, ist ohne Kenntnis dessen Herkunft schwer zu 
entscheiden, die lokale Häufung könnte dies zumindest nahelegen
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HS2 – Kleingartenanlage, strukturreicher – ca. 7.672 m²

Kleingartenanlage mit  vergleichsweise  höherer  Pflegeintensität,  aber  dennoch strukturreicher
als HS1. Dies resultiert aus dem höheren Baum- und Gehölzbestand, einem diversifizierteren
Angebot  an  Blütenpflanzen  sowie  aus  deutlich  mehr  Kleinrequisiten,  die  als  Unterschlupf,
Rückzugsraum etc. für Kleintiere dienen können.

KB1 – Linienhafte Hochstaudenflur– ca. 405 m²

In der flachen Mulde eines alten Grabens, die von den benachbarten Mäh- und Ackernutzun-
gen  unberührt  bleibt,  wächst  eine  Flur  aus  Stauden  der  ruderalen  und  ackerbegleitenden
Gesellschaften. Aspektprägend sind
Beifuß – Artemisia vulgare
Glatthafer – Arrhenatrum altius (Altgrasbestände) 
Große Klette – Arctium lappa
Kanadische Goldrute – Solidago canadensis 
Rainfarn – Tanacetum vulgare

WA6- Mistlager – ca. 434 m²

Lagerplatz für Pferdedung, Streu, sowie Kompost und andere Gartenabfälle.

VB1 – Wirtschaftsweg befestigt – mit Schwarzdecke versiegelter Wirtschafts- und Radweg entlang 
der Bahntrasse.

VB2 – Feldweg, unbefestigt, bzw. versickerungsfähig – als Zufahrt zu den östlichen Kleingärten mit 
Schotter wassergebunden, die übrigen Strecken offener Rohboden.

VB6 – Reitweg

Einzelbäume

Im Geltungsbereich solitär oder innerhalb eines Biotoptyps stehende, markante Einzelbäume mit
Brusthöhendurchmesser > 25 cm (z.T. auch größere Einzelsträucher) sind in der Abb. 2 eigens
hervorgehoben. Zudem wurden 13 Biotop- und Biotoppotenzialbäume farblich differen- ziert. Als
solche zählen Individuen,  die eine oder mehrere Strukturen wie Höhlungen,  Astaus- brüche,
Spalten,  Faulstellen bereits zeigen oder mit  der Ausbildung solcher Merkmale mittelfristig zu
rechnen ist. Die Einzelbäume rekrutieren sich aus folgenden Arten (in Klammer die Bezeichnung
in der Abbildung):
Bergahorn – Acer pseudoplatanus (APP) 
Feldahorn – Acer campestre (AC)
Frühe Traubenkrische – Prunus padus (PP) 
Götterbaum – Ailanthus altissima (AA) 
Kirsche – Prunus avium (PA)
Mirabelle – Prunus domestica syriacus (PDS) 
Sommerlinde – Tilia platyphyllos (TP) 
Süßmandel – Prunus dulcis (PD)
Walnuss – Juglans regia (JR) 
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Zitterpappel – Populus tremula (PT)
Platane – Platanus x acerifolia – im Bereich der Zufahrten von der Mannheimer Straße entfallen

2-4 Exemplare

Übrige Einheiten

Alle  übrigen  in  Abb.  2  dargestellten  Einheiten  des  Biotoptypenschlüssels  sind  biotisch  von
untergeord- neter Relevanz. Es sind dies ohne weitere Beschreibung:

HN1 – Gebäude – Wohn-, Bürohäuser, Schuppen (nicht einzeln dargestellt sind die zahlreichen
Garten- und Gerätehäuschen der Kleingärten).

HT1 – Hofplatz, versiegelt, gepflastert oder stark verdichtet 

HT3 – unversiegelter Lagerplatz, Stellplatz für Kfz

HT4 – versiegelter oder stark verdichteter Lager- oder Stellplatz 

VA0 – Verkehrsstraße

VB1 – befestigter Wirtschafts- oder Radweg 

VB2 – unbefestigter Wirtschaftsweg

Der Betrachtungsraum enthält mit Biotoptyp BD6/HK7  eine Flächen der Biotopkartierung Rheinland-
Pfalz (Nr. BT-6516-0798-2006).

Nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG geschützte Biotope konnten nicht identifiziert werden (s.o.
unter ED1).
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5.3 Bestand Fauna und Flora

5.3.1 Abschichtung anhand der Meldelisten

Wie eingangs erwähnt, unterliegen der artenschutzrechtlichen Betrachtung in erster Linie die Arten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die durchweg besonders geschützten heimischen Vogelarten.

Da  die  Geländeerfassungen  letztlich  nur  Momentaufnahmen des Arteninventars  darstellen  können,
dient als weitere Bewertungsgrundlage die Artenmeldeliste für das Messtischblatt Mannheim-SW (TK
6516) und des 2x2 km Quadranten des Plangebiets11.

Für die Gesamtheit der dort aufgeführten Arten erfolgt zunächst eine Potentialabschätzung, da nicht
alle gelisteten Arten für den Raumausschnitt des Geltungsbereichs gleichermaßen relevant sein kön-
nen. Die nach der Potentialabschätzung verbleibende Artenzahl ist in Tabelle 2 hergeleitet. Sie wird
ggf. durch die eigene Erfassung ergänzt oder spezifiziert.

Tab. 2: Abschichtungsprozess für relevante Tier- und Pflanzenarten des MTB Mannheim-SW
Pflanzen incl. Pilze 44
Tiere (Invertebraten und Vertebraten) 358

Gelistete Gesamtartenzahl 402
abzüglich Arten

ohne Schutz n. BArtSchVO (6) 396
an Wasser oder Feuchtgebiete

gebunden (135)
261

der weiträumigen Wiesenschläge und 
der echten Trockenrasen (45)

216

der Wälder und großen Feldgehölze
(34)

182

mit spezifischen Habitatanforderungen 
(10)

172

für die Quartiere oder Larvalsubstrate
fehlen (40)

132

Zu erwartende Gesamtartenzahl 132

Von den verbleibenden 132 Arten entfallen auf
Vögel 64
Reptilien 3
Amphibien im Landlebensraum 4
Säugetiere 18
Schnecken 2
Hautflügler 7
Käfer 24
Schmetterlinge 8
Fang und Heuschrecken 2

11  Artenliste im Modul ArteFakt und Artenfinder des rheinlandpfälzischen Landesinformationssystems LANIS
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Erläuterung zur Abschichtung:

 ohne Schutz nach BArtSchVO – diese Arten sind nicht Gegenstand des Fachbeitrags Artenschutz
und der Eingriffsregelung

 an Wasser oder Feuchtgebiete gebundene Organismen – hierher gehören alle Arten, die in ihrer
gesamten  Lebensphase  oder  ihrer  präferierten  Habitatwahl  (zur  Fortpflanzung  und  Nahrungs-
suche) streng bzw. vorwiegend an das Vorhandensein von Wasserkörpern oder Feuchtgebiete mit
entsprechender Vegetation gebunden sind, z.B. Fische, Muscheln, Amphibien ohne trockene
Land-  lebensräume,  Libellen,  Entenvögel,  Watvögel,  auch  Schmetterlingsarten,  etc.  Im
Betrachtungs- raum kommen keine derartigen Habitate vor. Nächstgelegene Habitate finden sich in
mindestens einem Kilometer Entfernung. Auf diese kann das Vorhaben keine herleitbare Wirkung
entfalten.

 Arten des weiträumigen  Grünlands und der  Trockengebiete  – hierher  zählen  Arten,  die  große
Grünlandschläge  und  ausgesprochen  wärmebegünstigte  Standorte  bevorzugen  und  hier  ihren
Kernlebensraum haben. Arten der trockenen, wärmebegünstigten Standorte fallen ebenfalls weit-
gehend aus;  die Einheit  ED0 erscheint  mit  ihrer Einbindung in Ackerflächen für  die hier  abge-
schichteten Arten zu klein, um vitale Populationen zu tragen.

 Arten der Wälder und waldähnlichen Feldgehölze – unter diesem Aspekt wurden Arten ausgeklam-
mert, deren Kernlebensraum große, zusammenhängende und ökologisch reifere Waldbestände mit
zwei  bis  drei  Kronenetagen  sind,  hier  in  erster  Linie  auch  Arten  der  intakten  Auewälder  und
flußbegleitenden Gehölze. Der nächste hier zuordenbare Bestand ist der Waldbogen des Mauda-
cher Bruchs in etwa 3 km Entfernung; das Vorhaben keine darauf keine herleitbare Wirkung ent-
falten.

 Habitatspezialisten – hierher werden Arten gerechnet, die sehr spezifische, am Planungsort nicht
vorhandene Standortbedingungen und Strukturen zur Fortpflanzung und zum Vorkommen benöti-
gen z.B. Steilwände, Felsen, hohe Gebäude, aber auch ausgedehnte Schilfflächen usw.

 Fehlende Quartiere oder fehlendes Larvalsubstrat– hier wurden alle Arten zusammengefasst, für
die am Standort in erster Linie Fortpflanzungs- und Ruhestätten fehlen. Dazu zählen unter den
Wirbeltieren gebäudebrütende Arten wie Schwalben,  Mauersegler,  Schleiereule u.ä.,  gleichwohl
diese Arten als Nahrungsgäste erscheinen können; unter den Insekten vor allem Arten, für die Lar-
valsubstrate zur erfolgreichen Vermehrung fehlen (artspezifische Gehölze und krautige Pflanzen
bei Bock- und Prachtkäfern), Nährpflanzen für oligolektische Wildbienen, Raupenfutterpflanzen für
Schmetterlinge (z.B. Wiesenknopf für die FFH-Arten unter den Bläulingen).

Aus den Artengruppen der Hautflügler, Schnecken, Käfer und Schmetterlinge liegen nach Abschich-
tung keine Meldungen zu Arten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind.

Die verbleibenden und registrierten Arten sind in den Tabellen der Arten-Kapitel angegeben.

Unter den registrierten Pflanzenarten findet sich der Acker-Rittersporn als Art der Roten Liste Rhein-
land-Pfalz; er ist als  stark gefährdet  eingestuft. In den Bracheflächen sind weitere Rote-Liste Arten
nicht auszuschließen.
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5.3.2 Vogelarten

In Tabelle 3 sind die im Geltungsbereich registrierten Arten angegeben. Für einige Arten wurden auch
Beobachtungen aus den unmittelbar angrenzenden Flächen aufgenommen, da deren Reviere mit hin-
reichender Sicherheit Teile des Geltungsbereichs umfassten und eine Brut in diesem jederzeit möglich
ist.

Tab3: Im Geltungsbereich (GB) und dessen näherem Umfeld nachgewiesene Vogelarten
Beobachtung RL = Rote Liste RP VA =

Verantwortung
VS-RL = Zielart der 
Vogelschutzgebiete

Brut im GB sicher / 
wahrscheinlich

1 = v. Aussterben bedroht
2 = stark gefährdet

+ = gegeben
! = Hoch

Anh.1: besondere Maßnahmen
für Lebensräume

weiß Brut unwahrscheinlich 3 = gefährdet
V = Vorwarnliste

!! = sehr hoch Art 4 (2): besondere 
Maßnahmen für Zugvögel

Leitarten Der strukturierten Feld- 
flur12 der Kleingärten

Erhaltungszustand nach Roter Liste

Begleitarten günstig ungünstig schlecht

Abkürzungen

BV Brutvogel BP Brutpaar DZ Durchzug NG Nahrungsgast RV Rastvogel

ÜF Überflug sh siedlungshold sah siedlungsabhold GB Geltungsbereich

Art (fett = Artkürzel 
der Abb.4)

Deutscher Name Status 
im GB

Biotopzuordnung 
(fett = Brutbiotop)

RL / VA / 
VS-RL

Bemerkungen

Acanthis cannabina Bluthänfling BV, RV,

sah

BF2, BB0/HF2 V / + 1  BP  nachgewiesen;  zur  Aggregations-
phase  abendliche  Einflüge  in  die
Brombeerverbuschung bis zu 30 Ind.

Apus apus Mauersegler ÜF
sh

Gesamtgebiet * / + Nur im hohen Luftraum; Brutplätze an 
Gebäuden

Buteo buteo Mäusebussard NG, ÜF
sah

Gesamtgebiet * / !! Bestand für Horstbau weitgehend 
ungeeignet

Carduelis carduelis Stieglitz NG, RV

sh

BB0/HF2 * / * Brut  in  Kleingärten  wahrscheinlich  aber
nicht  verifiziert;  steter  Nahrungsgast  und
zur  Aggregationsphase  abendliche
Einflüge in die Brombeerverbuschung

Chloris chloris Grünfink BV, RV

sh

HS2, BD6,
BB0/HF2

* / !! 1  BP  nachgewiesen;  zur  Aggregations-
phase  Trupps  zw.  5-10  Ind.  in  allen
Gehölzen

Ciconia ciconia Weißstorch ÜF, NG

sah

Gesamtgebiet * / * Anh.1 Gebiet  liegt  im  Bereich  der  Luisenpark-
Kolonie;  Offenland  als  Nahrungsraum
jederzeit wahrscheinlich

Columba livia dom. Straßentaube NG

sh

HA0, HB0, HB1 * / * v.a. Spätsommer/Herbst Aggregationen 
zur Nahrungssuche

Columba palumbus Ringeltaube BV, RV
sh

HA0, HB0, HB1,
BA1

* / !! 1 BP; im Frühjahr und Herbst 
Aggregationen im Ackerland

Corvus corone Aaskrähe NG
sah

HA0, HB0, HB1 * / !! Horste nicht registriert; nur 12 Bäume als 
Horstbaum geeignet

12  Flade, M (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Nord- und Mitteldeutschlands IHW-Vlg.
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Art (fett = Artkürzel 
der Abb.4)

Deutscher Name Status 
im GB

Biotopzuordnung 
(fett = Brutbiotop)

RL / VA / 
VS-RL

Bemerkungen

Corvus frugilegus Saatkrähe NG
sah

HA0, HB0, HB1 * / * Feldernd im Spätsommer auf 
Ackerflächen; Trupps bis 20 Tiere

Corvus monedula Dohle NG

sah

HA0, HB0, HB1 * / * Seltener  Nahrungsgast,  Begleiter  von
Aaskrähen, Brut  in Baumhöhlen möglich,
wenn  ausreichende  Zahl  in  engerem
Verbund  vorhanden;  Brutplätze  an
Gebäuden  im  Stadtbereich  viel
wahrscheinlicher

Delichon urbica Mehlschwalbe NG
sah

HA0, HB0, HB1 3 / ! Jagend  im  tiefen  Luftraum  bei  Pferde-
koppel (GF0) und im gesamten Offenland

Dendrocopus major Buntspecht BV
sah

BD6/HK7 * / ! Sichtung an Bruthöhle, Schlagmarken an 
zahlreichen Bäumen im Gebiet

Erithacus rubecula Rotkehlchen BV sh BD6/HK7, * / ! Ubiquistische, häufige Art, 4-5 BP

Falco tinnunculus Turmfalke NG/ ÜF
sah

Gesamtgebiet * / ! In Stadtnähe Nistplatz an hohen 
Gebäuden zu erwarten

Fringilla coelebs Buchfink NG
sh

HB0, HB1 * / ! Neststandorte in Gärten wahrscheinlich 
aber nicht dezidiert prüfbar.

Hippolais icterina Gelbspötter BV
sh

BB0/HF2 2 / ! 
Art.4(2)

1 BP

Hirundo rustica Rauchschwalbe NG
sh

HA0, HB0, HB1 3 / ! Jagend  im  tiefen  Luftraum  bei  Pferde-
koppel (GF0) und im gesamten Offenland

Lanius collurio Neuntöter BV, NG
sah

BB0/HF2, 
BD6/HK7

V / * Anh1 
Art

Im Ostanschluß BP, das den GB  befliegt; 
Brut im GB jederzeit möglich

Luscinia 
megarhynchos

Nachtigall BV

sah

BD6, BA1 * / + Mind.  1  BP;  Reviere  können  in  guten
Habitaten sehr klein sein, daher sind auch
2 BP nicht auszuschließen

Motacilla alba Bachstelze BV
sh

BD6/HK7, * / ! 1 BP; nahrungssuchend auch Trupps bis 
5 Ind. auf HA0

Muscicapa striata Grauschnäpper BV sh HS1 * / * 1 BP

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer DZ ??

sah

HA0 1 / *
Art. 4(2)

Die Art wurde als Paar in der 1. Maiwoche
2020  an  2  Folgetagen  gesehen;  dies
entspricht  zwar  der  Hauptdurchzugszeit,
eine Brut in nicht beregneten Ackerflächen
im  weiteren  Umfeld  ist  aber  nicht
auszuschließen

Parus caeruleus Blaumeise BV sh BD6/HK7, HS2 * / !! Häufiger Höhlenbrüter; mind. 2 BP

Parus major Kohlmeise BV sh BD6/HK7, HS2 * / !! Häufiger Höhlenbrüter; mind. 3 BP

P  asser   d  omesticus Haussperling BV, NG
+ RV

sh

BB0, 3 / !! Tagesrastplätze  mit hoher  Indiv.-Zahl  (z.T.
bis  100)  in  allen  Gehölzen  und
Gebüschen um die Pferdekoppel GF0; 

Brut in HN1

Phasianus

colchicus

Jagdfasan BV

sah

HA0, HB0, HB1,

BD6/HK7

* / ! 1 BP

Phoenicurus 
ochruros

Hausrotschwanz BV
sh

HJ0; HS1 * / !! 2 BP

Phylloscopus 
collybita

Zilpzalp BV
sh

BA1 * / !! 1 BP
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Art (fett = Artkürzel 
der Abb.4)

Deutscher Name Status 
im GB

Biotopzuordnung 
(fett = Brutbiotop)

RL / VA / 
VS-RL

Bemerkungen

Pica pica Elster NG
sh

Gesamtgebiet * / * Brut im Gebiet möglich, aber keine Nester
registriert

Picus viridis Grünspecht NG

sah

BD6/HK7, ED1 
HS1, HS2

* / ! Regelmäßiger  Nahrungsgast;  Brut  in
solitären Höhlenbäumen und in BD6/HK7
möglich;  der  Betrachtungsraum  liegt  mit
einer  Distanz  von  1,1  km  noch  im
Aktionsradius  eines  Brutpaares  im
Hauptfriedhof Ludwigshafen

Psittacula krameri Halsbandsittich NG BA1, BD6/HK7 * / * Zur Obstreife einfallende Trupps > 20 Ind.

Saxicola rubetra Braunkehlchen BV mit 
Teillebe 
nsraum 
im GB

sah

ED1 1 / *
Art. 4(2)

Im östl. angrenzenden Areal wurde die Art
in  2018  Ende  Mai  als  Paar  ohne
zweifelsfreien  Brutnachweis  beobachtet;
in 2019 erneut am 24.05. als Einzeltier in
nur 180 m Abstand zum Vorjahr; die Art ist
nicht  nur  revier-  sondern  auch
nistplatztreu,  75%  der  Tiere  kehren  an
den Ort einer erfolgreichen Brut zurück; in
2020  dann  2  Brutpaare  im  Osten,  von
denen  mind.  1  Paar  den  GB  als
Teillebensraum nutzt und hier auch brüten
kann.

Sturnus vulgaris Star BV + 
NG
sh

HJ4, HA0, HB0, 
HB1

V / ! 1 BP in Höhlenbaum; Aggregationen bis
>> 50 Tiere nach Ende der Brutzeit; 
Tagesrastplatz in BB0/HF2

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke BV
sh

BD6, BB0, 
BD6/HK7

* / !! 6 BP, deutliche Bestandszunahmen in 
den letzten Jahren

Sylvia borin Gartengrasmücke BV sh BB0 * / ! 2 BP

Sylvia communis Dorngrasmücke DZ
sah

BB0/HF2 * / + Singende Ind. zur Ankunftszeit Ende April;
NG im Sept.;  ein  Brutrevier  wurde  nicht
registriert

Sylvia curruca Klappergrasmücke BV sh BB0 V / ! 2 BP

Troglodytes, 
troglodytes

Zaunkönig BV
sh

BD6 * / ! Mind. 2 BP

Turdus merula Amsel BV
sh

HS1,  HS2,
BB0/HF2,
BD6/HK7

* / !! Siedlungsholder Ubiquist; mind. 4 BP

Die Arterfassung eines Raums stellt i.d.R. eine Momentaufnahme dar, solange die Begehungsintensität
deutlich  unter  der  einer  Dauerbeobachtung  liegt.  Das Artenspektrum eines jeden Raums unterliegt
natürlichen Schwankungen, die saisonaler und populationsdynamischer Struktur, sowie wechselnder
inner- und zwischenartlicher Konkurrenz sein können.

Daher  ist  das  Arteninventar  einer  Raumeinheit  immer  als  Kombination  aus  nachgewiesenen  und
potentiell vorkommenden Arten zu betrachten.

Zu den potentiellen Arten zählen diejenigen, für die der BR die ökologischen Ansprüche erfüllt und die
dort  auch präferierte oder essentielle  Strukturen und Habitatrequisiten finden. Sie haben für diesen
Raum einen sehr hohen Erwartungswert. Tabelle 4 nennt diese Erwartungs- oder potentiellen Arten.
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Anhand der Habitatrequisiten und Informationen zur Autökologie lässt sich deren Status im Geltungs-
bereich zumindest abschätzen.

Natürlich können jederzeit  Individuen aus der Liste der abgeschichteten Arten im GB gesehen  wer-
den. Als Zufallsarten können sie jedoch anders als die potentiellen Arten, keine Planungsrelevanz ent-
falten (z.B. Stockente und Mittelmeermöwe als einmaliger Nahrungsgast).

Tab.4: Erwartungsarten im Geltungsbereich

Abschätzung RL = Rote Liste RP VA =
Verantwortung

VS-RL = Zielart der 
Vogelschutzgebiete

Brut im GB möglich / 
sehr unwahrscheinlich

1 = v. Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet

+ = gegeben
! = Hoch

Anh.1: besondere Maß-
nahmen für Lebensräume

AF Verifiziert im
ArtenFinder13

3 = gefährdet
V = Vorwarnliste

!! = sehr hoch Art. 4 (2):besondere 
Maßnahmen für Zugvögel

Leitarten Der strukturierten Feld- 
flur14& der Kleingärten

Erhaltungszustand nach Roter Liste

Begleitarten günstig ungünstig  schlecht

Abkürzungen

BV Brutvogel BP Brutpaar DZ Durchzug NG Nahrungsgast RV Rastvogel

ÜF Überflug GB Geltungsbereich

Art Dtsch. Name AF Biotop- 
zuordnung

RL/
VA/ 
VS_RL

Bemerkungen

Alauda arvensis Feldlerche HA0, HB0, HB1 3 / !

Raumangebot und Struktur als solche geeignet;
da  aber  75%  dieser  Fläche  im
Gemüse-/Hackfruchtanbau  intensiv  beregnet
werden, ist z. Zt. ein  Brutvor- kommen nahezu
auszuschließen;  auch  zur  Rast-  und  Zugzeit
wurden keine Indiv. registriert.

Certhia 
brachydactyla

Gartenbaumläufer x BD6, HS * / !!
Im Umfeld nachgewiesen; 

Erwartung im GB hoch

Coturnix coturnix Wachtel HA0, BD6/HK7 3
Raumstruktur  geeignet;  Erwartung  im  GB  als
BV und NG möglich  (Präsenz in Ackerbrachen
im Bereich Heinrich-Pesch-Haus)

Emberiza citrinella Goldammer BD6/HK7 * / !
Raumstruktur durchaus geeignet; 

Erwartung  im  GB  hoch;  als  NG  in  der
Nachbrutzeit sehr hoch

Locustella naevia Feldschwirl HA0, HB0, HB1 * / !
Siehe Feldlerche

Passer montanus Feldsperling
HA0, GF0, BB0

sh
3 / !

In  Gebieten  mit  hoher  Haussperling-Präsenz
diesem  in  Konkurrenz  um  Nistplätze  und
Futterquellen oft unterlegen; 

Erwartung im GB gering

Perdix perdix Rebhuhn HA0, BD6/HK7 2 / !
Raumstruktur geeignet; Erwartung im GB als 
BV und NG gering

Phoenicurus 
phonicurus

Gartenrotschwanz
HS1, HS2
sh V

Raumstruktur geeignet; Erwartung im GB als 
BV hoch

13  https://artenfinder.rlp.de/artensuche) für das 2x2km-Segment um den BR gemeldet ist
14  Flade, M (1994): a.a. O.

F.K. Wilhelmi im Juli 2021 23

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Stadt Ludwigshafen B-Plan Nr. 586b Mittelstandspark Mannheimer Str. Fachbeitrag Artenschutz

Art Dtsch. Name AF Biotop- 
zuordnung

RL/
VA/ 
VS_RL

Bemerkungen

Phylloscopus 
trochilus

Fitis
BA1
sh

* / *
Mehr  Waldart  als  Zilpzalp  und  stärker  an
Weichholzbestände  gebunden,  Erwartung  im
GB gering

Prunella modularis Heckenbraunelle x
BD6, BD6/HK7,
BB0, sh

* / !!
In östl. Nachbarschaft nachgewiesen,
Erwartung im GB sehr hoch

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen
ED1, HB1 als 
Teillebensraum

* / + / 

Art 4(2)

Habitatansprüche  ähnlich  Braunkehlchen,  aber
flexibler in der Nestplatzwahl;  Erwartung im GB
gering

Serinus serinus Girlitz x
BA1, HS1
sh * / +

Bevorzugt hohe Nadelholzbestände;
Erwartung im GB gering

Streptopelia 
decaocto

Türkentaube x
HS1,
sh

* / !
Stärker  kulturfolgend  noch  als  Ringeltaube;
Baumfreibrüter,  Nadelholz  leicht  bevorzugt;
Erwartung im GB hoch

Turdus philomela Singdrossel x
HS1, HS2, BA1
sh

* / !
Im Umfeld nachgewiesen; Erwartung im GB 
sehr hoch

Zusammenfassung der Tabellen 3 und 4:

Registrierte Arten 40
Erwartungsarten 14

Nachgewiesene Brutvogelarten 23
Erwartungsarten 7

Registrierte Arten mit eindeutigem Raumbezug 12
(wiederholte Nahrungsgäste, Tages- oder Nachtagggregationen)

Registrierte Arten mit nicht definierbarem Raumbezug 7
(Überflug, Durchzug, seltener Nahrungsgast)

Gesamtarten mit Eintrag in die Rote Liste RL-RLP 14

davon Brutvogelarten mit Gefährdung 1-3 & mind. ungünstigem
Erhaltungszustand: 8
Bluthänfling, Gelbspötter, Neuntöter, Haussperling, Braunkehlchen,
Star, Klappergrasmücke, Gartenrotschwanz

Gesamtarten, für deren Bestand Rh.-Pf. eine besondere Verantwortung trägt: 29
(Spalteneintrag VA: ! + !!)

Gesamtarten für besondere Schutzmaßnahmen nach VS-RL 5

Leitarten der Kleingärten und halboffenen Feldflur 7

Stete Begleit- und lebensraumholde Arten dieser Lebensräume 10

Insgesamt wurden 40 Vogelarten nachgewiesen; davon konnten 23 Arten als Brutvögel sicher oder
doch hinreichend sicher registriert werden. Indizien waren neben steter Präsenz bei den Begehungen
revieranzeigender Gesang, Territorialverhalten, Nistmaterial tragende oder fütternde Tiere.
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Die in  Abbildung 3 dargestellte  Verortung ist  nur in Einzelfällen  als absolut  zu sehen,  sie markiert
lediglich  den ungefähren Neststandort  (auf  die Nestsuche wurde verzichtet)  oder das Zentrum des
Raums in dem die Art mehrfach oder über längere Beobachtungszeit gesehen wurde. Letztlich wird
damit die Raumbindung der Art visualisiert.

Von den in den Tab. 3 & 4 gelisteten Arten gelten sechs als Leitarten für Kleingartenanlagen oder
gehölzdurchsetzte Feldfluren. Weitere 10 Arten gelten als lebensraumholde oder stete Begleitarten.

Leitarten und  stete Begleitarten  sind Arten, die in einem oder wenigen Landschaftstypen signifikant
höhere  Stetigkeiten  (80-100% Antreffwahrscheinlichkeit)  und  in  der  Regel  auch  wesentlich  höhere
Siedlungsdichten erreichen als in allen anderen Landschaftstypen. Sie finden die von ihnen benötigten
Habitatstrukturen  und  Requisiten  wesentlich  häufiger  und  vor  allem  regelmäßiger  vor  als  in  allen
anderen Landschaftstypen. Nach dieser Definition sagt das Vorkommen oder Fehlen dieser Arten mehr
über die Landschaftsqualität und Habitatstrukturen aus, als das Vorkommen oder Fehlen aller anderen
Arten.

Von diesen 16 Arten konnten 12 registriert werden.

Über die Art-Areal-Kurve nach FLADE (a.a.O.) läßt sich mit

S = 12,04 x A0.18  für Kleingärten und 

S = 5,41 x A 0,37 für halboffene Feldflur

(S = Artenzahl, A = Fläche in ha) 

eine zu erwartende Zahl an Brutvogelarten für die beiden Lebensraumtypen schätzen. Danach wäre mit
etwa 29 Arten zu rechnen.

Dieser Wert stimmt gut mit den Erfassungen und den anhand der Struktur getroffenen Erwartungen
überein.

In  der  Zusammenschau  zeigt  sich  somit  der  Betrachtungsraum  als  guter  oder  typisch  besetzter
Lebensraum für Vögel. Deutlich abweichende Werte ließen auf optimale (>> 29 Arten) oder pessimale
(<< 29 Arten) Habitatbedingungen schließen. Der Erwartungswert wird sich jährlich, mit stochastischen
Fluktuationen,  aus  den  nachgewiesenen  und  potentiellen  Arten  zusammensetzen;  z.B.  kann  der
Gelbspötter in einem Jahr fehlen, dafür die Dorngrasmücke oder die Heckenbraunelle ein Brutrevier
etablieren.  Arten,  die  mit  mehr  als  einem  Brutpaar  registriert  wurden,  werden  mit  hinreichender
Sicherheit stete Präsenz zeigen.

Die meisten Arten der halboffenen Agrarlandschaft sind auf Gehölzstrukturen unmittelbar angewiesen.
Dies sind die Baumkronen- und Gebüschfreibrüter, die Mehrzahl der Höhlen- und Nischenbrüter, sowie
am Boden oder bodennah, aber immer im Schutz von Gehölzüberschirmung brütende Arten.

Eine kleinere Gruppe bezieht Gehölzstrukturen in ihre Reviere ein, sind in ihrem Vorkommen aber nicht
davon  anhängig  (z.B.  Braunkehlchen,  Rebhuhn).  Nur  sehr  wenige  Arten  (z.B.  Feldlerche)  meiden
Gehölzstrukturen oder halten größere Abstände dazu ein.
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An Schuppen, Kleingebäuden u.ä. treten Gebäudebrüter (Hausrotschwanz, Haussperling, Schwalben)
hinzu.

Von  hohem bis sehr hohem Wert für die Brutvogelgemeinschaft des Betrachtungsraums zeigen sich
damit  die  linearen  und  flächigen  Gebüsch-  und  Baumheckenbestände  im  Gebiet;  die  höchste
Brutvogeldichte war im biotopkartierten Bestand BD6/HK7 zu finden. Es ist dies der Bestand mit der
höchsten  ökologischen  Gabe:  Insektenreichtum  (Blütenbäume,  Altholz,  Totholz), Höhlen-  und
Nischenangebot,  Beerenfrüchte  für  fructivore  Arten  und  für  die  meisten  Zugvögel  zum  Fettdepot-
Aufbau.

Ebenfalls aufgrund des Besatzes hochwertig einzustufen ist die Biotopstruktur BB0/HF2 (Gebüsch auf
Anschüttung) mit angrenzenden Gehölzen. Hier ist neben dem Brutplatzangebot vor allem die Nutzung
als Rastplatz bemerkenswert. Das Areal wurde von allen Kleinvogelarten, die nach der Brutsaison zu
arten- und altersgemischten Verbänden aggregieren (Stieglitz, Bluthänfling, Grünfink, Sperlinge, Star
u.ä.) deutlich frequentiert. Dazu flogen auch Trupps aus dem südlich gelegenen Offenland ein.

Zu  erwähnen  ist  auch  die  geringe  Störung  in  diesem Geländeteil,  der  die  Besiedlung  auch durch
weniger siedlungsholde Arten ermöglicht.

Die  Eingangsvermutung,  dass  die  Ackerflächen  Sammelareal  während  des herbstlichen  Vogelzugs
sind (erwartet wurden vor allem Ansammlungen der Feldlerche und anderer Mittelstreckenzieher), ließ
sich nicht konkretisieren. Zudem waren die westlichen Ackerflächen noch bis Mitte Oktober unter Kultur
und beregnet.

Die einzige Art, die neben feldernden Trupps von Aas-, Saatkrähe und Ringeltaube auf dem östlichen
Getreideacker  in  nennenswerter  Zahl  auftrat,  war  die  Bachstelze.  Stundenzählungen  von  5-10
Individuen belegen allerdings keinen bedeutenden Sammelraum.

Zu  erwähnen  ist  noch  die  zweitägige  Beobachtung  eines  Steinschmätzer-Paares  während  der
Hauptdurchzugszeit15 Mai 2020. Steinschmätzer können durchaus auch in einer Ackerflur brüten, z.B.
unter Nutzung von Erdlöchern, Kleinsäugerhöhlen, sogar Kisten und Schachteln u.ä., bevorzugt werden
allerdings Felsspalten und Steinhaufen. Eine Brut im Beregnungs-Ackerbau wie im Geltungsbereich
erscheint  allerdings  extrem  unwahrscheinlich,  im  weiteren  Umfeld  darf  sie  aber  nicht  a  priori
ausgeschlossen werden16.

15  Bosselmann, J. et.al. (1998): Die Vogelwelt in Rheinland-Pfalz – Singvögel; NABU Sonderheft IV
16  denn Hauptdurchzugszeit muss gegen Ende auch Ankunftszeit sein und Brutbeginn Mitte Mai ist bekannt
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5.3.3 Reptilien

Im Betrachtungsraum wurden die Reptilienarten der Tabelle 5 registriert.

Tab.5: Registrierte Reptilien

Artname Deutscher Name RL / FFH RL

Schutz

Biotopzuordnung (s.a. 
Abb. 5)

Bemerkungen

Podarcis 
muralis

Mauereidechse * / Anh. IV

§§ streng 
geschützt

BD6/HK7 bis BB0/HF2
sowie Bahndamm und 
begleitende Abpflanzung

Das  registrierte  Vorkommen  kon-
zentriert  sich  auf  den  Schotter-
körper  der  Bahn,  die  begleitende
Schnitthecke  und  die  Saum-
bereiche  des  Gehölzzugs  bis  zur
sonnenbetonten  Böschung  der
Brombeerverbuschung.

Die  vergleichsweise  leicht  zu
erfassende Art  wurde  an  anderen
Stelle  im  Betrachtungsraum  nicht
gesichtet.
Populationsschätzung  (ohne
Bahnschotterkörper) >> 100 Ind.

Lacerta agilis Zauneidechse * / Anh. IV

§§ streng 
geschützt

ED1, sowie Randzonen 
von BB0, BD6/HK7;
vermutlich auch HB1

Nur  im  Umfeld  der  Magerwiese
ED1  und  in  angrenzenden
Gehölzsäumen  gesichtet;  Präsenz
von diesjährigen Jungtieren belegt
reproduzierende Population.
Populationsschätzung: ??

Anguis fragilis Blindschleiche * / *

§ besonders 
geschützt

BA1, BD6/HK7 Die  Art  ist  in  allen  Bereichen  mit
Verstecken  und  Gehölz-
beschattung zu erwarten.

Mauer- und Zauneidechse sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt und damit streng geschützt.

Die  Blindschleiche  ist  auf  nationaler  Ebene  nach  der  BArtSchVO  besonders  geschützt.  Der
Erhaltungszustand gilt als günstig.

In Rheinland-Pfalz gelten die drei Arten als ungefährdet und in günstigem Erhaltungszustand.

Das Vorkommen der  Mauereidechse  konzentriert  sich  mit  hinreichender  Sicherheit  auf  das  lineare
Habitat des Bahnschotterbetts und die begleitenden, als Schnitthecke ausgebildete Abpflanzung.

Eine Leitlinie in den Geltungsbereich hinein stellt der biotopkartierte Gehölzzug BD6/HK7 dar, entlang
dessen Saumbereich die  Tiere  auch die Magerwiese und die südexponierte, sandige Böschung des
Brombeergebüschs  BB0/HF2  erreichen.  Viel  häufiger  wurden  Tiere  gesehen,  die  den  Asphaltweg
belaufen und den Randbereich des Ackers erreichen, bei der Flucht aber in die Hecke der Bahnlinie
zurückkehrten.  Hier  kommt  entlang  der  gesamten  Strecke  eine  starke  Population  vor. Die
Maximalzählung  auf  einer  100  m-Strecke  lag  bei  25  Ind.  verschiedener  Altersklassen.  Einzelne
Individuen deuten auf die Präsenz allochthoner Linien wie P.m. maculiventris (Südalpenlinie) hin.
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Die Zauneidechse konnte lediglich im Bereich der gut besonnten Magerwiese und entlang der Säume
angrenzender Gehölze registriert werden. Sandige Bereiche von ED1 und der südexponierte Hang mit
Lockerboden der Aufschüttung bieten geeignete Eiablageplätze.

Der Bestand in diesem Bereich ist schwer zu schätzen; Maximalsichtungen eines Tages lagen bei 3
Individuen. Allerdings ist die Art weniger agil und verharrt länger im Versteck als die Mauereidechse
und ist damit deutlich schwerer nachzuweisen.

Im  Rahmen  einer  Altlastenschürfung  in  der  12.  Kalenderwoche  in  der  Böschung  der
Brombeerverbuschung  wurden  Tiere  aus  dem  Gefahrenbereich  der  Baggerschaufel  abgefangen;
innerhalb etwa einer Stunde gelang auf relativ kleiner Fläche der Fang von 10 Zauneidechsen und 6
Mauereidechsen verschiedener Altersklassen.

Schürfungen  im  Innern  von  Brombeer-  und  Gehölzbeständen  bestätigten  hinreichend  sicher,  dass
diese  stark  beschatteten  Flächen  als  Eidechsenlebensraum  ausgeklammert  werden  können  und
allenfalls die Saumzonen bis etwa 1-2 m Tiefe besetzt sein werden.

Die  Anzahl  der  Tiere  lässt  sich  daraus  aber  kaum hochrechnen.  Autoren  wie  BLANKE,  I.17 raten
aufgrund der hohen Unsicherheiten von Angaben einer Populationsstärke anhand von Tagessichtung x
Schätzfaktor ab.

Zumindest darf bei nachweisbarer Reproduktion eine lokale Population attestiert werden.

Die Nachsuche nach weiteren Vorkommen im Betrachtungsraum, vor allem auf der Fettwiese EA0 und
dem südlich anschließenden Saumstreifen KB 1 blieben ohne Befund. Die Kleingärten konnten nicht in
gleicher  Intensität  kontrolliert  werden;  während  der  Wochentage  waren  sie  verschlossen  und  an
Wochenende  war  die  Störung  durch  Hunde,  sowie  Freizeit-  und  Gartenaktivitäten  zu  hoch,  um
verlässliche Ergebnisse zu erhalten. Die Präsenz der Zauneidechse vor allem in den stärker besonnten
Kleingärten im Osten ist  durchaus wahrscheinlich. Die Gärten HS2 im Westen sind deutlich stärker
beschattet und intensiver gepflegt und bewirtschaftet. Hier ist die Zauneidechsen- Präsenz allenfalls
möglich, aber unwahrscheinlich.

Da  die  Zauneidechse  im  östlich  angrenzenden  Betrachtungsraum  des  Vorhabens  Heinrich-Pesch-
Siedlung  nicht  registriert  wurde,  darf  mit  Vorbehalt  eine  mittelgroße  (maximal  vielleicht  100  Ind.)
Population ohne große Streuung im Raum angenommen werden.

Die Mauereidechse kommt bei der Zusammenschau der Sichtungen im Umfeld aber mit hinreichender
Sicherheit  in  einer  großen  Population  mit  weit  über  100  Individuen  vor,  die  sich  mit  dem
Zauneidechsen-Habitat  überlagert  (sympatrisch ist).  Der  Populationsschwerpunkt  ist  aber  mit  hoher
Bestimmtheit der Bahnkörper.

17  Blanke. I. (2010): Die Zauneidechse; Laurenti-Vlg
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Abb. 4: Registrierte Kernzonen der Reptilienpräsenz
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5.3.4 Säugetiere mit Fokus Fledermäuse

Der Fokus der Erfassung lag auf der Artengruppe der Fledermäuse, da alte Gebäude und Höhlen-
bäume Quartiere vermuten ließen. Die die Ackerflur durchmessende Gehölzstruktur war a priori auch
als Leitlinie jagender Tiere aufzufassen.

Aufgezeichnet wurde an sechs Terminen à 3 Tage in den Monaten April, Mai, Juni, Anfang und Ende
Juli und September. Die Standorte der Mikrofone ist in Abb. 5 gezeigt.

Abb. 5: Standorte der Fledermaus-Erfassungsgeräte

Ausflugbeobachtung und Höhleninspektion

Bei dem am ehesten als Quartier geeigneten Gebäude begannen umfangreiche Sanierungsarbeiten
bereits zu Beginn der Erfassungsperiode; somit schied das Gebäude als Quartierstandort weitestge-
hend aus.

Ausflugbeobachtungen  am benachbarten  Schuppen  und  Inspektionen  erreichbarer  Höhlen,  v.a.  im
Bestand BD6/HK7 (Baumhecke / Streuobstbrache), blieben ohne Befund.

Es ist allerdings nicht Ziel solcher Erfassungen, alle denkbaren Versteck- und Ruhemöglichkeiten zu
identifizieren, sondern vor allem die als Wochenstuben genutzten Quartiere zu identifizieren, denn nur
diese haben signifikante Relevanz für den Erhaltungszustand einer Population. Solche Quartiere, die
oft  über  viele  Jahre  beibehalten  werden,  fallen  dann  durch  charakteristische  Nutzungsspuren
besonders auf.
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Aktivität

Abb.  6  zeigt  jeweils  die  am stärksten besetzte  Nacht  aus  den  monatlichen  Nacht-Trippeln  für  die
Standorte 1 bis 3. An den Standorten 4 und 5 war die Aktivität deutlich geringer, im Juli sogar mit Null-
Werten.

Die Aktivität ist mit der Zahl aufgezeichneter Kontakte und der Gesamtzeit aufgenommener Rufe dar-
gestellt. Rufzeit und Kontaktzahl stehen in einem nahezu gleichbleibenden Verhältnis von 1 : 5, d.h. ein
Kontakt  dauerte im Mittel  etwa fünf  Sekunden,  was wiederum in etwa der mittleren Aufenthaltszeit
eines Tieres in Mikrofonreichweite entsprach18. Die kurzen Aufenthaltszeiten sprechen dafür, dass die
Tiere vorwiegend entlang der Gehölzleitlinie patrouillierten und sich kaum mehrfach kreisend in einem
Raumsektor aufhielten.

Die Abbildung zeigt auch, wie stark sich die Bejagung eines Standorts in zeitlicher Abfolge ändern
kann. Die Ursache kann ein Quartierwechsel und/oder die Nutzung anderer Nahrungsgebiete sein.

Abb. 6: Aktivität anhand von Kontaktzahl und Rufzeit-Aufnahmen entlang der Monatsachse

In Abb. 7 ist exemplarisch der Aktivitätsverlauf der am stärksten besetzten Septembernacht an den 
Standorten 1 und 3 gezeigt.

18  Die Mikrofonreichweite liegt je nach Fledermausart, Ruftyp, Wetter und akustischen Hindernissen zwischen 5 
und 40 m
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Abb. 7: Exemplarisch gezeigter Aktivitätsverlauf der Nacht mit der höchsten Fledermaus-Frequenz

Die Aktivität ist über die Nacht relativ gut verteilt, mit einem zu erwartenden Schwerpunkt in den ers-
ten Nachtstunden.  In  allen  Aufzeichnungsnächten  begann die  Aktivität  deutlich  nach Sonnenunter-
gang und endete ebenso deutlich vor Sonnenaufgang (siehe Tab. 6).

Von allen registrierten Arten ist bekannt, dass sie bereits mit Beginn der Dämmerung oder sogar kurz
davor ausfliegen.  Eine deutliche Zeitdifferenz zwischen Sonnenuntergang und erstem Kontakt kann
dann ein Indiz dafür sein, dass die Tiere aus größerer Distanz ins Jagdgebiet fliegen. Das Ende der
nächtlichen Flugzeit muss nicht in gleicher Weise durch den Sonnenaufgang bestimmt sein, in kurzen
Sommernächten  erfolgt  die  Rückkehr  zum  Quartier  aber  oft  erst  mit  Einsetzen  der
Morgendämmerung19.

19  Steht ein Mikrofon in Wochenstuben-Nähe, entstehen oft deutliche Peaks in einer Nacht, wenn die Muttertiere
zwischenzeitlich zum Säugen ins Quartier fliegen.
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Tab.6: Beginn und Ende der Fledermausaktivität im Vergleich zum Einsetzen der Dämmerung

Datum Sonnenuntergang Erstkontakt Differenz Sonnenaufgang Letztkontakt Differenz

30.04. 20:41 21:12 31' 06:06 03:10 ~3 h

22.05. 21:12 21:40 28' 05:34 03:31 ~2 h

02.06. 21:24 21:53 29' 05:24 04:26 ~ 1 h

02.07. 21:34 23:58 2h 24' 05:26 04:25 1 h

30.07. 21:06 22:13 1 h 07' 05:57 04:38 41'

23.09. 19:20 19:42 22' 07:15 03:30 3h 45'

In der Zusammenschau ergibt sich folgendes:

• Die Fledermaus-Aktivität im Geltungsbereich war gering20.

• Quartiere  oder  gar  Wochenstuben sind nicht  im Geltungsbereich  oder  dessen unmittelbarer
Nähe zu vermuten. In der Nähe Quartier nehmende Tiere sollten unmittelbar mit oder sehr  früh
nach dem Sonnenuntergang erscheinen und je nach Jagderfolg bis kurz vor Sonnenaufgang
bleiben.

• Im Standortvergleich der Aufnahmen hebt sich die Streuobstbrache (BD6/HK7) als der noch am
besten besuchte Bereich heraus – sie kann Leitlinien-Funktion zwischen stärker frequentierten
Jagdgebieten haben.

Artenspektrum Fledermäuse

Tabelle 7 nennt die aus der Analyse der Lautaufzeichnungen ermittelten Fledermausarten. Insgesamt
wurden 12.061 Rufe ausgewertet.

Sechs Fledermaus-Arten konnten hinreichend sicher identifiziert werden. Für drei weitere Arten gibt es
allenfalls  Verdachtsmomente,  da  Aufzeichnungen  in  der  geforderten  Anzahl  und  Qualität  für  eine
Artbestimmung nicht gelangen.

Nur die Zwergfledermaus war in allen Aufnahmenächten vertreten; sie ist landes- und bundesweit die
mit Abstand am häufigsten registrierte Art.

Die Rauhautfledermaus war vor allem im April und im September vertreten, ein hinreichend sicherer
Beleg für den bekannten Durchzug entlang der Rheinachse.

Sehr leise rufende Arten wie die Langohr-Fledermäuse oder einige Myotis-Arten sind in Detektorauf-
zeichnungen  häufig  unterrepräsentiert.  Es  ist  durchaus  wahrscheinlich,  dass  die  Kleine  Bartfleder-
maus (Myotis mystacinus) die Gehölzbestände des Geltungsbereichs bejagt. Die wenigen und in der
Qualität ungenügenden Aufnahmen von Myotis-Rufen gestatten aber keine Art-Zuweisung.

20  In der Nähe des Zehnmorgenweihers in Friesenheim konnten in einer Nacht mehr Kontakte aufgezeichnet 
werden, wie hier in der gesamten Erfassungszeit.
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Die Mücken-FM wurde mit  höheren Anteilen erwartet,  da sie zunehmend in der Oberrheinebene in
Flußnähe,  bzw.  in  Auewäldern  detektiert  wird.  Über  ihre  Ökologie  und  Verbreitung ist  noch  wenig
bekannt, wenngleich große Ähnlichkeit zur Zwergfledermaus vermutet wird; entsprechend gibt es noch
keine Angaben zum Gefährdungsgrad oder Erhaltungszustand.

Tab. 7: Über Lautanalyse ermittelte Fledermausarten

Artname Dtsch. Name
FM= Fledermaus

Anteil 
in %

RL 
EZ

Quartiernutzung
SQ/WS = Sommer, Wochenst.
WQ = Winterquartier

Jagdhabitate Bemerkungen

Pipistrellus 
pipistrellus

Zwerg-FM 54 3 SQ/WS  =  v.a.Gebäude,
seltener  auch  Baum-
spalten
WQ  =  Gebäude,  unter-
irdische Räume

Sehr  flexibel,
Landschaftstype
n  aller  Art,
tendenziell
Wälder
bevorzugt

Generell  häufigste  Art;  oft  mit
Anteilen  über  90%  vertreten;
kulturfolgend  und  v.a.  in/an
Gebäuden  Quartier  nehmend,
aber  auch alle anderen Nischen-
und  Spaltenquartiere  werden
akzeptiert

Pipistrellus 
pygmaeus

Mücken-FM 1,2 ? SQ/WS  =  v.a.Gebäude,
auch Baumspalten
WQ  =  Gebäude,
Baumhöhlen

Gehölze,  Wald,
Auegebiete,
Offenland  wird
eher gemieden

Ökologie  noch  unzureichend
bekannt,  soll  aber  ähnlich  der
Zwerg-FM sein;  erscheint  hier  in
Flußnähe unterrepräsentiert

Pipistrellus 
nathusii

Rauhaut-FM 13 2 SQ/WS  =  Stamm-  und
Rindenspalten, vereinzelt
Gebäude
WQ  =  Baumhöhlen,
Spalten  in  Holzkonstruk-
tionen aller Art

Wälder,  Gehölz-
ränder,  Parkland
schaften

Vor allem in den April- und Sept.-
Aufnahmen  erfasst,  Schwerpunkt
April;  hinreichend  sicherer  Beleg
für  den  bekannten  Durchzug
entlang der Rheinachse

Nyctalus 
noctua

Abendsegler 8,7 3 SQ/WS = Baumhöhlen
WQ = Baumhöhlen

Nahezu  alle
Landschafts-
typen  auch
baumreiche
Stadtgebiete,  oft
im  hohen
Luftraum

Dritthäufigste  Art  in  den
Aufnahmen,  höhere  Anteile  zur
herbstlichen  Zugzeit;  die  Art  ist
aber  über  die  gesamte
Erfassungszeit von Apr. bis Sept.
präsent.  Wochenstuben  kommen
bei uns nicht vor.

Nyctalus 
leisleri

Kleinabend- 
segler

1,5 2 SQ/WS = Baumhöhlen
WQ = Baumhöhlen

Wälder  mit
Altholz;  jagd  oft
im  oberen
Kronenbereich

Nur  hinreichend  sicher  in  Mai-
Aufnahmen

Eptesicus 
serotinus

Breitflügel-FM 0,6 1 SQ/WS  =  nahezu
exclusiv Gebäude
WQ = Gebäude, seltener
unterirdische Räume

Weites
Spektrum,  Wald
Siedlung,  Offen-
land  bevorzugt
Weiden,Wiesen

Einzelne, aber hinreichend sichere
Aufzeichnungen

Plecotus sp.

auritus oder 
austriacus

Langohr-FM

Braunes 
Graues 
Langohr

0,5

2
2

Graues Langohr
SQ  =  nahezu  aus-
nahmslos  in  geräumigen
Dachböden
.WQ = Keller und andere
unterirdische  Quartiere
Braunes Langohr
SQ  = Baumhöhlen, auch
Gebäude  in  Waldnähe.
WQ  = Keller und andere
unterirdische Quartiere

Das  Br.  Lang-
ohr  ist  eher
Wald-FM
besucht  auch
waldnahe
Siedlungen
Das  Gr.  Lang-
ohr  ist  typischer
Kulturfolger;
Jagdgebiete  im
Umfeld des
Quartiers  bis
etwa 5 km

Die  beiden  Plecotus-Arten  sind
akustisch  nicht  zu  trennen.
Aufgrund  des  Raums  wäre  das
Graue  Langohr  die  wahr-
scheinlichere Art.
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Artname Dtsch. Name
FM= Fledermaus

Anteil 
in %

RL 
EZ

Quartiernutzung
SQ/WS = Sommer, Wochenst.
WQ = Winterquartier

Jagdhabitate Bemerkungen

Myotis sp. Myotis-Art 
unbestimmt

0,6 M. mystacinus
SQ/WS  =  Gebäude-
spalten
WQ = Höhlen,Stollen

v.a. Wälder

halboffene
Landschaft,
Siedlungsränder

Einzelne,  aber hinreichend sicher
als  Myotis-Rufe  erkennbare
Aufzeichnungen;  für  eine
Artangabe  aber  keine
ausreichende Qualität

Aufgrund  der  Habitatpräferenz
wäre  die  Kleine  Bart-FM,  Myotis
mystacinus zu vermuten

Vespertilio 
murinus

Zweifarb-FM 1,0 SQ/WS = Gebäude
WQ  =  hohe  Gebäude,
Felswände

Offenland.
Siedlungen

Verdachtsmoment;  Aufnahmen
erfüllen  nicht  vollständig  die
Nachweiskriterien

Nyctaloid 7,0 Rufe,  die  von  den  beiden  Abendseglern,  aber  auch  von  Breitflügel-  und
Zweifarb-FM stammen können

FM allgemein 12,2 Aufnahmen, die nur als Fledermaus anzusprechen sind

Erläuterungen zur Roten Liste (RL) und zum Erhaltungszustand (EZ) vgl. Tab. 3

Alle Fledermaus-Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und streng geschützt.

Weitere Säugetiere im Geltungsbereich:

Feldhase – Lepus europaeus – gesamte Feldflur

Maulwurf  –  Talpa  europaeus  –  nur  auffällig  mit  Auswurfhaufen  in  ED1  (mager-trockene  Wiese),
vermutlich  aber  gesamte  Kleingartenbereiche  als  Primärhabitat;  Ackerflächen  als
Sekundärhabitat werden oft nur zeitweise genutzt und nach der Ernte mangels Deckung
und Nahrung verlassen.

Fuchs  –  Vulpes  vulpes  –  unbefahrene21 und  während  der  Erfassung  befahrene  Baue  im  südl.
Hangbereich von BB0/HF2 (Gebüsch auf Aufschüttung) und der östlichen Böschung von
BD6/HK7 (Streuobstbrache) entlang des Getreideackers.  Hier  wurden auch Jungfüchse
gesehen.

Waldmaus  – Apodemus sylvaticus – bei den Schürfarbeiten offen gelegtes Nest; alle Tiere konnten
unbeschadet entkommen

Ohne Sichtung aber aufgrund der Raumausstattung hinreichend sicher ist  der  Westigel  (Erinaceus
europaeus), der Steinmarder (Martes foina), und weitere Vertreter der Kurz- und Langschwanzmäuse.

Maulwurf, Westigel und Langschwanzmäuse der Gattung Apodemus sind auf nationaler Ebene 
besonders geschützt.

21  Ob ein Bau besetzt war, wurde mit „Wackelstöckchen“ an den Eingängen geprüft.
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5.3.5 Tagfalter, weitere Arthropoden

A priori prädestinierter Bereich zur Nachsuche von Tagfaltern und tagaktiven Nachtfaltern, vor allem
solchen mit  höherem Schutz-  und Gefährdungsstatus,  war  die mager-trockene Wiese ED1 und die
angrenzende Brachfläche mit Segetalflora.

Es wurden die Arten der Tab. 8 registriert, die im Gros noch häufige und nicht streng geschützte Arten
repräsentieren. In der Spalte Bemerkungen ist erwähnt, inwieweit  eine Fortpflanzung im Gebiet  auf-
grund der Präsenz von Saug- und Nährpflanzen gegeben ist,  die Arten somit als bodenständig zu
bezeichnen sind.

Arten des Anhangs IV, so die Ameisenbläulinge, der Nachtkerzenschwärmer und andere Larvalsub-
strat- oder Habitatspezialisten, können aufgrund des Fehlens essentieller Eiablage- und Nährpflanzen
(Gr.  Wiesenknopf,  Horste  von  Weidenröschen,  etc.)  mit  hinreichender  Sicherheit  ausgeschlossen
werden.

Die Flugaktivität der Tagfalter war sehr gering; keine der registrierten Arten flog in Anzahl, d.h. mit mehr
als  etwa  10  Indiv.,  die  gleichzeitig  sichtbar  sind.  Für  Magerwiesen  und  den  üppigen  Brombeer-
bewuchs charakteristische Arten aus der Gruppe der Perlmutter- und Zipfelfalter wurden nicht regis-
triert.

Das Jahr 2019 war das zweite Jahr in Folge mit ungewöhnlicher Trockenheit, die sich auch in 2020
fortsetzte.  Eine  stichprobenartige  Nacherfassung  in  2020  brachte  noch  geringere  Ergebnisse.  Die
Konsultation namhafter Lepidopterologen bestätigte den Eindruck; landesweit ist der Flug selbst ubi-
quitären Arten extrem gering.

Eine Aussage zur Habitatqualität des Geltungsbereichs oder einzelner Raumsegmente ist anhand der
Tagfalter schlichtweg nicht möglich.

Auffällig war dagegen der hohe Besatz (2-3 Tiere/m²) der Magerwiese mit der Blauflügeligen Ödland-
schrecke (Oedipoda caerulescens).  Die  Art  ist  nach BArtSchVO noch besonders  geschützt,  in  der
Roten Liste aber nicht mehr als gefährdet eingestuft.

Die  vergleichsweise  kleinen  Grünlandflächen  stellen  keine  bedeutenden  oder  essentiellen
Heuschrecken-Habitate dar.
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Tab. 8: Registrierte Tagfalter in den Biotopen ED1, BD6, BB0 (mager-trockene Wiese, Baumhecken, Gebüsche)

Artname Deutscher Name RL RP
Schutz

Bemerkungen

Inachis io Tagpfauenauge Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Aglais urticae Kleiner Fuchs Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Araschnia levana Landkärtchen Bodenständig, Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Vanessa cardui Distelfalter Wanderfalter,  Zeitpunkt  mehrfacher  Sichtung  deutet  auf
Einflüge  hin,  Nährpflanzen  für  eine  Folgegeneration  sind
vorhanden

Polygonum c-album C-Falter Bodenständig, Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Maniola jurtina Ochsenauge Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Melanarge galathea Schachbrettfalter Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Ceononympha 
pamphilus

Kleines Wiesenvögelchen * / § Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Pieris rapae Kleiner Kohlweißling Saugpflanzen sind vorhanden, Nährpflanzen für Raupen fast
nur in der Ackerbrache HB1, Bodenständigkeit nicht sicher

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter Mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  nur  Überwinterer  oder
Nahrungsgast,  da  essentielle  Raupenpflanzen  im  Gebiet
fehlen.

Polyommatus icarus Hauhechel-Bläuling * / § Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Aricia agestis Kl. Sonnenröschen-Bläuling V / * Fortpflanzung im Areal hinreichend sicher

Nach  BArtSchVO  besonders  geschützt  (§)  sind  zwei  Arten,  das  Kl.  Wiesenvögelchen  und  der
Hauhechel-Bläuling; beide Arten sind in Rh.-Pf. noch flächendeckend vertreten.

Dagegen steht der Kl. Sonnenröschen-Bläuling auf der Vorwarnliste als potentiell gefährdete Art, in der 
Rheinebene ist er aber noch flächendeckend vertreten.
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6. Konfliktanalyse

6.1 Bestandsbewertung

Für  die  Konfliktanalyse  werden  zunächst  die  Biotopeinheiten  des  Geltungsbereichs  in  einer
sechsstufigen Skala bewertet. Sie orientiert sich am ökologischen Geschenk22 der Einheiten, an den
zuorden-  baren faunistischen Daten, der Repräsentanz im Umfeld und der Wiederherstellbarkeit der
Strukturen.

Kleinflächige  Biotopeinheiten  (z.B.  Wege)  werden  in  die  Wertstufe  der  größeren,  umliegenden
Einheiten integriert. Die Zuordnung ist nachfolgend hergeleitet und in Abb. 8 dargestellt.

Wertstufe Sehr hoch

Biotope Kriterien:

BD6 
(HK7)

Baumhecke 
(durchgewachsene 
Streuobstbrache)

• sehr hohe Diversität an Arten und Habitatrequisiten
• Gesamt- und Teillebensraum von Reptilien, mehreren Vogelarten und 

Insekten, darunter auch streng geschützte Arten, sowie nicht 
siedlungsholde Arten

• Nahrungs- und Fortpflanzungsraum mit sehr hohem Angebot
• Aggregationsraum für zahlreiche Vogelarten nach der Brutzeit, 

Tagesrast- und Schlafplätze
• Leitstruktur für Fledermäuse und Angebot von Quartieren
• Vernetzungsfunktion, geringe Störung
• Hohe Strukturkonstanz
• zum Teil schützenswerter Lebensraum nach der Biotopkartierung
• In akzeptablen Zeithorizonten < 15 Jahren nicht ersetzbar
• Vergleichbare Strukturen im näheren Umfeld nicht oder in naher 

Zukunft nicht mehr vorhanden

BF2 Baumgruppe

ED1 Mager-trockene Wiese

BD3 Gehölzstreifen

VB6 Reitweg

Wertstufe Hoch

Biotope Kriterien:

BD6 Baumhecke • Hohe Artenvielfalt bei geringerem Angebot an Habitatrequisiten
• Gesamt- und Teillebensraum von Reptilien und mehreren Vogelar- ten,

auch streng geschützter, sowie bedingt siedlungsholder Arten
• ergiebiger Nahrungs- und Fortpflanzungsraum für spezialisierte Arten, 

z.B. obligate Gebüschbrüter
• Aggregationsraum für zahlreiche Vogelarten nach der Brutzeit, 

Tagesrast- und Schlafplätze
• Leitstruktur für Fledermäuse
• Vernetzungsfunktion, geringe Störung
• in Teilen hohe Strukturkonstanz o. ökologisch positive Entwicklung

Lebensraumergänzung für Arten des vorgenannten Komplexes

• Vergleichbare  Strukturen  im  näheren  Umfeld  nicht  oder  in  naher
Zukunft  nicht  mehr  vorhanden,  In  Zeithorizonten  < 15  Jahren,  z.T.
auch deutlich geringer, ersetzbar

BA1 Feldgehölz, 
überwiegend ein- 
heimischen Baumarten

HJ4 Gartenbrache, 
gehölzreich

HB1 blütenreiche 
Ackerbrache

22  Vom Autor bevorzugte, direkt Übersetzung des Terms „ecological gift“ aus der englischsprachigen Ökologie, 
der die angemessene und besondere Würdigung eines „Angebots“ deutlicher in den Vordergrund stellt.
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Wertstufe Mittel

Biotope  Kriterien

BB0 Gebüsch • Gesamt- und Teillebensraum v.a. siedlungsholder Arten
• durchschnittliches Angebot an Habitatrequisiten
• Lebensraumergänzung für Arten der beiden vorgenannten Kom-plexe
• Vergleichbare Strukturen im näheren Umfeld noch vorhanden
• mittlere Stör-Intensität
• In Zeithorizonten < 10 Jahren, z.T. auch deutlich geringer, ersetzbar

BF1 Baumreihe

HS1 Kleingartenanlage, 
strukturarm

HS2 Kleingartenanlage, 
strukturreicher

HJ0 Hausgarten, gehölzreich

EA0 Fettwiese

HM4a Trittrasen

KB1 Lineare 
Hochstaudenflur

VB2 Feldweg, unbefestigt

Wertstufe Gering (bei aktueller Nutzung)

Biotope Kriterien

HA0 Ackerland • Gesamtlebensraum weniger Arten
• Nahrungsraum für i.d.R. noch häufige Arten des Offenlands
• Lebensraumergänzung für Arten der obigen Komplexe
• reduziertes Angebot an Habitatrequisiten
• mittleres bis hohes (HJ5, GF5, BD2) Störungspotential
• Vergleichbare Strukturen im näheren Umfeld vorhanden
• mittlere Strukturkonstanz (Fruchtwechsel und/oder Bewirtschaf- 

tungsintensität)
• nach den Beobachtungsdaten sehr geringe bis keine Bedeutung für 

Herbstaggregationen von Zugvögeln
• Strukturen (nicht aber das Flächenäquivalent) vergleichsweise 

kurzfristig ersetzbar

BD2 Baumgruppe

HJ5 Gartenbaubetrieb

GF0 vegetationsarme Fläche

Die Bewertung dieses Komplexes unterliegt weit mehr als bei den vorgenannten und folgenden Einheiten einer
hohen Unwägbarkeit. Auf große Schläge sowohl für die Nahrungssuche als auch zur Fortpflanzung angewie-
sene Arten  können mit  ihrer  Präsenz die  Wertigkeit  durchaus erhöhen.  Hervorzuheben ist  hier  der  Stein-
schmätzer und die Feldlerche als potentielle Rast- und Brutvögel, aber auch Nahrungsgäste wie Weißstorch,
Saatkrähe, Greifvögel oder häufig im tiefen Luftraum jagende Schwalben.

Ein weiteres wertsteigerndes Kriterium ist das Entwicklungspotential solch großer Flächen für streng geschützte

und gefährdete Arten. Hervorzuheben wären dazu die nachweislich im Gebiet als Brutvögel prä- senten Arten

Braunkehlchen und Neuntöter.  Als  potentielle  Arten bei  moderater  Nutzungsänderung und Struk-  turierung

können Feldlerche, Feldschwirl, Rebhuhn, Schwarzkehlchen, sogar die Grauammer, gelten, um nur Vertreter

aus der Gruppe der Vögel zu nennen.

Daher ist die Bewertung v.a. der Ackerflächen nur unter der aktuellen Bewirtschaftung gültig.
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Wertstufe Sehr gering

Biotope Kriterien

HT3 Unversiegelter 
Lagerplatz, Stellplatz für 
Kfz

• Teilnahrungsraum für i.d.R. häufige, siedlungsholde und störungs- 
tolerante Arten

• allenfalls Lauffläche für Reptilien
• Vergleichbare Strukturen sind im näheren Umfeld mit hinreichen- der

Sicherheit vorhanden (sog. „Eben da“-Flächen)
• hohes Störpotential und starke Wandlungsdynamik
• geringe Flächengröße

Wertstufe Ohne Wert

Biotope Kriterien

HN1 Gebäude • Weitgehend abiotische Strukturen
• von höheren Organismen i.d.R. gemiedene Strukturen (Ausnahme 

Gebäude nutzende Arten)
• Lebewelt auch in nahezu jedem anderen Lebensraum zu finden
• Hohes bis sehr hohes Störpotential
• kaum bis keine ökologisch positive Entwicklungsmöglichkeit
• Vergleichbare Strukturen zahlreich vorhanden

HT4 versiegelter oder stark 
ver- dichteter Lager- / 
Stellplatz

VA0 Ortsstraße

VB1 Versiegelter Weg
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Abb. 8: Geltungsbereichs-bezogene Einschätzung der Biotoptypen-Wertigkeit
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6.2 Darstellung des Vorhabens

Abbildung 9 zeigt den aus einem konstruktiven Diskurs entwickelten Plan-Entwurf des Vorhabens.

Auf eine Gesamt-Überlagerung mit dem Bestand ist der besseren Lesbarkeit halber verzichtet worden.
Lediglich der zentral gelegene, hochwertige Bereich, der auch den Lebensraum der Biotopkartierung
umfasst, ist hervorgehoben.

Abb. 9:  Planung Stand 22.07.2020; relevanter Ausschnitt aus dem B-Plan 586b Mittelstandspark Mannheimer

Straße
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Vorab der arten- und gruppenspezifischen Betrachtung der potentiellen Verbotstatbestände (Konflikt-
analyse) sind aus der Abbildungen die folgenden Gunst- und Ungunst-Strukturen abzulesen.

Günstige Strukturen

Der  Gehölzzug der  Biotopkartierung bleibt  als  Bestand erhalten.  Über  die Anbindung an eine ver-
gleichsweise große Fläche für die Niederschlagswasserrückhaltung bleibt der funktionale Kontakt mit
der südlich der Bahntrasse und der Wollstraße gelegenen Feldflur gewahrt, was speziell für Vogelar-
ten  des  Ökotons  Gehölz-Offenland  (z.B.  Bluthänfling,  Stieglitz,  Goldammer,  Bachstelze  u.ä.)  von
Bedeutung ist.

Für Ökotonbewohner, die Nester in oder unter Gehölzen anlegen, ihren Aktivitätsraum aber deutlich ins
Offenland  ausdehnen,  erscheint  auch  die  Abpflanzung  an  der  südlichen  Peripherie  noch  als  Fort-
pflanzungs- und Ruheraum geeignet. Hierher sind Arten wie Bluthänfling, Stieglitz, Goldammer, Bach-
stelze je nach erlaubter Gehölzhöhe letztlich auch Ringeltaube, Rabenkrähe oder Elster zählen23.

Teile der als hochwertig beurteilten Habitate (vgl. Abb. 8), die im nördlichen Anschluss an den Gehölz-
zug liegen und diesen als Habitat komplementieren, fallen in den Bereich geplanter, ca. 15 m breiter
Grünzüge, die für terrestrische Kleintiere,  z.T. auch für einige Vogelarten Lebensraumfunktion entfal-
ten können.

Grünzüge und Versickerungsflächen sind mehr oder weniger als Verbund geplant  und Trennungen
durch Straßen können auch von terrestrischen Arten durchaus noch überwunden werden. Sie können
bei  entsprechender  Gestaltung  als  lineare  Lebensräume durchaus  von  Reptilien  und  Kleinsäugern
besiedelt werden. Vorgesehen, aber im Vorentwurf noch nicht explizit dargestellt, ist ein Fußweg von
Osten nach Westen zum Haltepunkt der Bahn entlang des Grünzugs. Für die hier zu erwartende Fauna
dürfte dieser nur marginale, betriebsbedingte Störungen entfalten, da höhere Nutzungsfre-quenzen auf
die Früh-, Mittags- und Abendstunden entfallen werden24.

Je nach Bespannungshäufigkeit,  Höhe und Dauer können die Böschungen und Teile der Versicke-
rungsflächen selbst, von Reptilien, v.a. der Zauneidechse, besiedelt werden.

Die linearen Nord-Süd-orientierten Grünflächen können, als Gehölzzüge ausgebildet, Lebensraum für
siedlungsholde Gebüschbrüter,  z.B. Mönchsgrasmücke,  Klappergrasmücke,  Nachtigall,  Rotkehlchen,
Zaunkönig u.ä, darstellen, die ihre Aktivität in der Regel auch innerhalb dieser Strukturen konzentrieren.
In dem Ost-West-orientierten Grünzug, der auch einen Fuß-/Radweg aufnehmen soll,  erscheint  bei
einer geplanten Breite von 15 m ebenfalls genug Raum, um linienhafte (max. 5 m breite), wechselseitig
in  Gruppen  (Länge  variabel  zwischen  10  und  20  m)  angeordnete  Gehölze  zu  etablieren,  ohne  in
Konflikt mit dem Ziel der kurzen Wegeverbindung zu kommen.

23  Natürlich können entgegen dieser Prognosen einige Individuen auch zentral gelegene Grünzüge besetzen; 
dies muss aber als anekdotisches Phänomen bewertet werden und ist als planerische Erwartung nicht 
akzeptabel.

24  Freizeit- oder Feierabenderholung sind in einem Gewerbegebiet eher nicht zu erwarten
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Ungünstige Strukturen

Unbestreitbar negativ zu werten ist  die entstehende,  hohe Versiegelung,  über die mit  dem völligen
Verlust  biotisch aktiven Bodens auch der Lebensraum für die Fauna und Flora des Geltungsbereichs
verloren geht. Die genaue Bilanzierung und die Bewältigung der damit verbundenen Eingriffe in die
planerisch definierten Schutzgüter obliegt der allgemeinen Eingriffskompensation und ist insofern nicht
Gegenstand des Fachbeitrags Artenschutz.

Trotz ihrer Ausdehnung von 0,6 und ca. 1,0 ha sind die Versickerungsflächen, die als hochstaudenrei-
cheres Grünland gepflegt werden können, für anspruchsvolle und gefährdete Wiesenbrüter und Arten
des Offenlands ungeeignet.  Maßgebliches Kriterium ist der  Verlust  allseitig! großer Sichtachsen, die
durch  die  erlaubten  Gebäudehöhen  von  11,5  bis  13,0  m  verstellt  werden.  Arten  wie  Feldlerche,
Braunkehlchen, Steinschmätzer, Schwarzkehlchen halten Abstände zu vertikalen Kulissen von 70 und
mehr Metern.

Inwieweit  Arten, hier speziell  Vogelarten, als siedlungshold (oder urbanophil bis urbanoneutral) oder
siedlungsabhold (mäßig urbanophob bis urbanophob) einzuschätzen sind, wurde FLADE25 entnommen:
Arten deren Stetigkeit  bereits in  strukturrreichen Gartenstädten oder Kleingartenanlagen unter 50%
liegen,  sind  als  siedlungsabhold  zu  beurteilen  und  werden  mit  hinreichender  Sicherheit
Gewerbegebiete nicht besiedeln.

Für  22  Arten  (vgl.  Tab.  3  &  4,  Status-Spalte  mit  Eintrag  „sah“)  gehen  somit  Fortpflanzungs-  und
Lebensstätten verloren.

Unter  den  registrierten  Brutvogelarten  ist  letztlich  nur  der  Hausrotschwanz  in  der  Lage,  auch  die
bebauten Bereiche zu besiedeln und dort erfolgreich zu reproduzieren.

25  Flade, M. (1994): Die Vogelgemeinschaften Nord- und Mitteldeutschlands. IHW-Vlg.
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6.2 Art- bzw. gruppenspezifische Konfliktbetrachtung

Die Beurteilung der Verbotstatbestände auf Basis der Bestandsaufnahmen und Potentialabschätzung
erfolgt tabellarisch auf den Folgeseiten.

Arten, die nicht registriert wurden, aber durchaus im Gebiet möglich oder gar wahrscheinlich sind (sog.
potentielle Arten), werden in der Konfliktbetrachtung ebenfalls berücksichtigt.

Dies aus zwei Gründen:

Erfassungen  stellen  Momentaufnahmen  dar,  die  methodisch  bedingt  in  den  seltensten  Fällen  das
wahre Arteninventar abbilden

Vogelgemeinschaften unterliegen einer gewissen Dynamik, z.T. auch einer stochastischen Fluktuation;
unter den Einflussparametern ist auch die interspezifische Konkurrenz zu sehen – sie bewirkt, dass
sich Arten mit ähnlichen oder überlappenden Ansprüchen in der Habitatbesetzung abwechseln können.

Abkürzungen in den Tabellen: 

BP = Brutpaar
BR = Brutrevier(e) 

BV = Brutvogel
FM = Fledermaus(e) 
GB = Geltungsbereich 
GM = Grasmücke
NG = Nahrungsgast
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Tab. 9: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG
Arten / Artengruppe/ Gilde Vogelarten des Anh. I & Art. 4 (2) der VS-RL

registriertGelbspötter, Braunkehlchen, Neuntöter, Steinschmätzer
Potentiell vertretenSchwarzkehlchen

Schutzstatus
Anh. I oder Art.4 d. VS-RL Alle 5 Arten Europ.Arten Alle 5 Arten
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht Braunkehlchen, 

Steinschmätzer
Schlecht Braunkehlchen, Steinschmätzer, 

Gelbspötter
2 = stark gefährdet Gelbspötter ungünstig Neuntöter
3 = gefährdet günstig Schwarzkehlchen
V = Vorwarnart Neuntöter
Charakterisierung 
Raumansprüche

Braun-, Schwarzkehlchen & Steinschmätzer sind bodenbrütende Arten des weiten, mäßig struktu- 
rierten Offenlands; BR 0,5-3,0 ha. Gelbspötter & Neuntöter sind Kronenfreibrüter in halboffener, 
gebüsch- und baumheckenreicher Landschaft. BR sind zw. 0,2-3 ha groß. Alle 5Arten sind insectivor. 
Der GB ist für alle Arten ausreichender Gesamtlebensraum.

Vorkommen Braunkehlchen  mit  2  BP,  Neuntöter  und  Gelbspötter  mit  mind.  1  BP  nachgewiesen.  Reviere  des
Braunkehlchens & des Neuntöters überschreiten die östl. Grenze des GB. Der Steinschmätzer wurde
zur Durchzugszeit mit einem Paar registriert, eine Brut ist möglich, der Neststandort kann aber auch
außerhalb des GB liegen.

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten beschädigt/zerstört 
werden?

Gehölzrodung  und  Bebauung  entfernen  nahezu  alle  Brutstandorte;  im  GB
verbleibende, offene Flächen  werden durch  die  entstehenden Gebäudekulissen  als
Fortpflanzungs- und Gesamtlebensraum völlig entwertet

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Für die Gebüschbrüter zum Teil ja, für die Bodenbrüter wirkt nur der 
Verzicht oder einer starken Reduktion der Erschließung

M 0 Zum Teil Ja

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

Schaffung von vergleichbarem Lebensraumangebot  in  weitgehend
störungsarmen  Gebieten  mit  Distanzen  von mind.  300  m  zu
vertikalen Kulissen. Planungshorizont > 3 Jahre. 
Siehe Kap. Maßnahmen

M 1 Ja

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne 
vorgezogene A-Maßnahmen 
(CEF) gewahrt?

Unter  Berücksichtigung  kumulativer  Effekte  mit  den  Vorhaben
„Heinrich-Pesch-Siedlung“ im Osten, Paracelsus-Str. im Westen und
Bayreuther  Str.  im  Süden  sind  im  Areal  zwischen  den
Siedlungsrändern  und  der  südl.  Autobahn  keine  adäquaten
Lebensräume erkennbar. Dem entgegenstehende Meldungen in den
entsrpr.  Foren  liegen  nicht  vor.  Bei  Brutort-treuen Arten  darf  der
Suchkreis nicht beliebig erweitert werden.

Nein

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten Nein
2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Bei  Rodungen  und  Baufeldvorbereitung  in  der  Brutzeit  v.a.  im  Ei-  und
Nestlingsstadium

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Der §39 BNatSchG untersagt zum Schutz der Brutvögel Rodungen
während der Reproduktionszeiten. Die Maßgabe muss gleichsinnig
auf Bodenbrüter übertragen werden.

M 2 Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und 
Wanderungs- zeiten erheblich 
gestört werden?

Baubedingt ist  der  Tatbestand nahezu  gleichsinnnig  mit  Nr.  1  oder  tritt  in
seiner populationswirksamen Erheblichkeit weit hinter diesen zurück. Anlage-
und betriebsbedingt ist  eine Störung irrelevant,  da diese Arten kaum mehr
präsent sein werden. Die Funktion eines Rastraums fällt aus.

Nein

Sind  Vermeidungsmaßnahmen
möglich?

Nicht
erforderlich

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein
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Tab. 9 ff: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG 
Arten / Artengruppe/ Gilde Bodenbrütende Vogelarten

registriertJagdfasan
Potentiell vertretenFeldlerche, Feldschwirl, Rebhuhn, Wachtel

Schutzstatus
Anh. I oder Art.4 d. VS-RL Keine Art Europ.Arten Feldlerche, Feldschwirl, Rebhuhn
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht Schlecht Rebhuhn
2 = stark gefährdet Rebhuhn ungünstig Feldlerche
3 = gefährdet Feldlerche günstig Feldschwirl
V = Vorwarnart
Charakterisierung 
Raumansprüche

Der GB ist für die genannten Arten im Hinblick auf die Struktur (Saumbereiche, Schutzgehölze, 
hochgrasige Areale) geeigneter Gesamtlebensraum. Feldlerche und Feldschwirl kommen durchaus im 
Getreide- sogar im Maisanbau vor.
Qualitätsmindernd für Bodenbrüter sind die intensiven Beregnungskulturen im größten Flächenanteil

Vorkommen Registriert wurde lediglich der Jagdfasan mit einem Neststandort im Saum des zentralen Gehölzzugs.
Die potentiellen Arten sind wahrscheinlich  nicht  präsent,  da Erfassungen im östlichen Nachbarraum
ebenfalls keinen Nachweis ergaben.

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten beschädigt/zerstört 
werden?

Mit der Überbauung und Strukturveränderung gehen diese Lebensstätten 
gänzlich verloren.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Vermeidung i.e.S. wäre der unrealistische Erhalt des Status quo. M 0 Zum Teil Ja

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

Für alle genannten Arten ist die Anlage von mageren,  extensiv
genutztem Grünland im Rahmen der externen Kompensation als
prognosesichere Maßnahme gezeigt. Siehe Kap. Maßnahmen

M 3 bedingt Ja

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne 
vorgezogene A-Maßnahmen 
(CEF) gewahrt?

Im ArtenFinder fehlen Nachweise der Arten bis in die südlich im
Waldbogen  des  Maudacher  Bruchs  liegenden  Ackerflächen.
Dies legt  nahe,  dass  die  ökologische Funktion  im räumlichen
Zusammenhang  nicht  gegeben  sein  kann.  Gleichwohl  ist  sie
damit aktuell auch obsolet.

Nein

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten Nein
2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Dies trifft v.a. für Nestlinge und Eistadien bei Bodenarbeiten zur Brutzeit zu. Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Die  Fristen  des  §  39  BNatSchG  müssen  gleichsinnig  auf
Erdarbeiten zum Schutz von Bodenbrütern übertragen werden.

M 2 Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich gestört werden?

Baubedingt ist der Tatbestand nahezu gleichsinnnig mit Nr. 1 oder tritt in
seiner  populationswirksamen  Erheblichkeit  weit  hinter  diesen  zurück.  A
priori  erwartete  Aggregationen  zur  Zugzeit,  z.B.  der  Feldlerche  auf
Ackerflächen, wurden nicht registriert.  Anlage- und betriebsbedingt ist eine
Störung  irrelevant,  da  die  betrachteten  Arten  weder  als  Brut-  noch  als
Rastvogel präsent sein werden.

Nein

Sind  Vermeidungsmaßnahmen
möglich?

Nicht
erforderlich

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein
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Tab. 9 ff: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG 
Arten / Artengruppe/ Gilde Höhlen- und nischenbrütende Vogelarten

registriertKohl- u. Blaumeise, Buntspecht, Grünspecht, Grauschnäpper, Hausrotschwanz, Haussperling, Star, 
HalsbandsittichKohl- u. Blaumeise, Buntspecht, Grünspecht, Grauschnäpper, Hausrotschwanz, 
Haussperling, Star, Halsbandsittich

Potentiell vertretenGartenbaumläufer, Gartenrotschwanz, Feldsperling
Schutzstatus
Anh. I oder Art.4 d. VS-RL Keine Art Europ.Arten 11 Arten ohne Halsbandsittich
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht Schlecht Haussperling, Feldsperling
2 = stark gefährdet Gelbspötter ungünstig Gartenrotschwanz, Star
3 = gefährdet Haussperling, Feldsperling günstig 7 übrige Arten
V = Vorwarnart Gartenrotschwanz, Star
Charakterisierung 
Raumansprüche

Mit Ausnahme des Haussperlings, der bevorzugt Gebäudehöhlen zum Nisten nutzt, bietet der zentrale
Gehölzzug,  die Kleingärten und die Biotopbäume für die Kleinvögel geeigneten Fortpflanzungs-  und
Nahrungsraum.  Für  beide  Spechtarten  und  den  Star  ist  dieser  Bereich  als  pot.  Brutraum  nur
Teillebensraum. Star und Grünspecht suchen Nahrung auch im Offenland.

Vorkommen Bis auf den Grünspecht wurden alle registrierten Arten auch als Brutvögel im GB erkannt. Brutbeob-
achtungen zum Haussperling beschränkten sich auf Wohngebäude. Der Grünspecht kann jederzeit als
Brutvogel im GB erscheinen. Aggregierende Arten wie Star und Haussperling nutzen den zentralen
Gehölzzug als Tages- und Nachtruheplatz.

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten zerstört werden?

Mit dem Teilverlust des zentralen Gehölzzugs und den Strukturen in den 
Kleingärten gehen mehrere Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Als Teil-Vermeidungsmaßnahme ist nur der Erhalt der Biotoptypen
BD6(HK7),  BF2 und ED1 zielführend. Realisiert  wurde dies durch
Umplanung  der  GE-Flächen.  Einige  Höhlenbäume können  in  die
geplanten Grünzüge bei  moderater Verlagerung integriert  werden.
Siehe Kap. Maßnahmen.

M 0 Zum Teil Ja

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

Für Arten mit hoher Nistplatzvalenz wie Meisen, Hausrotschwanz,
Grauschnäpper und Star sind künstliche Nisthilfen zielführend, wenn
sie  in  adäquatem  Umfeld  mit  geringer  innerartlicher  Konkurrenz
ausgebracht werden. Standorte sind im weiteren Umfeld zu suchen.
Für Spechte nutzen solche Maßnahmen nicht.

M 4 Zum Teil Ja

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne 
vorgezogene A-Maßnahmen 
(CEF) gewahrt?

Für die beiden Spechtarten mit relativ großem Aktionsraum darf dies
noch angenommen werden. Für die anderen Arten siehe den Exkurs
zu dieser Thematik im Anschluss.
Zu beachten ist die kumulative Wirkung mit den bereits genannten
Vorhaben im Osten, Westen und Süden.

Bedingt Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten Nein
2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Dies  trifft  v.a.  für  Nestlinge  und  Eistadien  bei  Eingriffen  zu  Brutzeit  zu.
Anlagebedingt ist auch Vogelschlag an Glasflächen relevant.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Alle Eingriffe und Baufeldvorbereitungen, incl. der Entfernung kleiner
Gebäude  dürfen  nur  innerhalb  der  Fristen  des  §  39  BNatSchG
stattfinden. Vermeidung großer Glasflächen und/oder Vergrämungs-
Silhouetten.

M 2
M 5

Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und 
Wanderungs- zeiten erheblich 
gestört werden?

Baubedingt ist  der  Tatbestand  gleichsinnnig  mit  Nr.  1  oder  tritt  in  seiner
populationswirksamen Erheblichkeit  weit  hinter  diesen zurück.  Anlage- und
betriebsbedingt ist eine Störung für sehr siedlungsholde Arten wie Meisen,
Hausrotschwanz und Haussperling unerheblich zu beurteilen.
Spechte,  Gartenrotschwanz  und  Baumläufer  werden  mit  hinreichender
Sicherheit den GB nicht mehr besiedeln.

Nein

Vermeidungsmaßnahmen
möglich?

Nicht
erforderlich

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein
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Tab. 9 ff: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG
Arten / Artengruppe/ Gilde Gehölzbrütende Vogelarten, frei oder bodennah im Kronenschutz

registriertBluthänfling, Stieglitz, Grünfink, Ringeltaube, Rotkehlchen, Nachtigall, Bachstelze, Zilpzalp, Mönchs- 
GM, Dorn-GM, Klapper-GM, Zaunkönig, Amsel, Goldammer, Aaskrähe, Elster

Potentiell vertretenHeckenbraunelle, Girlitz, Türkentaube, Singdrosse
Schutzstatus
Anh. I oder Art.4 d. VS-RL Keine Art Europ.Arten Alle 20 Arten
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht Schlecht  Keine Art
2 = stark gefährdet ungünstig Bluthänfling, Klapper-GM
3 = gefährdet günstig 18 Arten
V = Vorwarnart Bluthänfling, Klapper-GM
Charakterisierung 
Raumansprüche

Der zentrale  Gehölzzug,  sowie die Kleingärten incl.  der südlichen Abpflanzung der Gärtnerei  bieten
allen  genannten  Arten  geeignete  Niststätten.  Ökoton-Bewohner  wie  Hänfling,  Stieglitz,  Grünfink,
Goldammer u. Bachstelze integrieren weite Teile des Offenlands in ihren Gesamtlebensraum, während
Grasmücken,  Zaunkönig,  Rotkehlchen  u.ä.  ihren  Aktionsraum  auf  die  Gehölzstrukturen  begrenzen.
Größere Arten wie Aaskrähe, Elster, Ringeltaube, finden in höheren Bäumen Nistplätze, ihr Aktionsraum
geht aber weit über den GB hinaus.

Vorkommen Alle  Arten  mit  Ausnahme  von  Aaskrähe  und  Elster  wurden  aktuell  als  Brutvögel  registriert;  der
Schwerpunkt lag im Biotop BD6/KK7

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten beschädigt/zerstört 
werden?

Mit dem Teilverlust der Gehölze geht für diese Gilde das Nistplatzangebot 
verloren.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Als Teil-Vermeidungsmaßnahme ist nur der Erhalt der Biotoptypen
BD6(HK7), BF2 zielführend. Realisiert wurde dies durch Umplanung
der  GE-Flächen.  Einige  Solitärbäume  können  in  die  geplanten
Grünzüge bei moderater Verlagerung integriert werden. Siehe Kap.
Maßnahmen.

M 0 Zum Teil Ja

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

CEF-Maßnahmen  sind  für  die  meisten  Gehölzfreibrüter  aufgrund
des erforderlichen Zeitvorlaufs de facto nicht möglich. Da es sich bis
auf  2  Arten  um noch häufige  und  verbreitet  vorkommende  Arten
handelt,  darf  der  zeitliche  Verzug  einer  Gehölz-Neupflanzung  bis
zum Funktionserhalt toleriert werden.

M 6 Zum Teil Ja

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne 
vorgezogene A-Maßnahmen 
(CEF) gewahrt?

Gerade  für  häufige  Arten  und  v.a.  solche,  die  gänzlich  auf
Gehölzhabitate angewiesen sind, kann dies nicht hinreichend sicher
bejaht werden, da funktionale Strukturen im räumlichen Verbund als
bereits durch Artgenossen besetzt gelten müssen; siehe den Exkurs
im Anschluss

Bedingt Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten Nein
2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Dies  trifft  v.a.  für  Nestlinge  und  Eistadien  bei  Eingriffen  zu  Brutzeit  zu.
Anlagebedingt ist auch Vogelschlag an Glasflächen relevant.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Alle Eingriffe und Baufeldvorbereitungen, incl. der Entfernung kleiner
Gebäude  dürfen  nur  innerhalb  der  Fristen  des  §  39  BNatSchG
stattfinden. Vermeidung großer Glasflächen und/oder Vergrämungs-
Silhouetten.

M 2
M 5

Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Zugzeiten 
erheblich gestört werden?

Baubedingt ist  der  Tatbestand  gleichsinnnig  mit  Nr.  1  oder  tritt  in  seiner
populationswirksamen Erheblichkeit  weit  hinter  diesen zurück.  Anlage- und
betriebsbedingt ist eine Störung für die überwiegend siedlungsholden Arten,
nicht herleitbar

Nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Nicht
erforderlich

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein
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Tab. 9 ff: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG
Arten / Artengruppe/ Gilde Vogelarten als Nahrungsgäste

registriert vorwiegend Gebäudebrüter: Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Mauersegler, Dohle, 
Turmfalke, Straßentaube
Kronenfreibrüter: Saatkrähe, Mäusebussard, Weißstorch

Potentiell vertretenpotentielle Arten zu nennen ist bei der Arealgröße obsolet; viele Offenlandarten, auch 
Reiher und Entenvögel, sind als NG möglich

Schutzstatus
Anh. I oder Art.4 d. VS-RL Weißstorch Europ.Arten Acht Arten (ohne Straßentaube)
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht Schlecht  Keine Art
2 = stark gefährdet ungünstig Mehlschwalbe, Rauchschwalbe
3 = gefährdet Mehlschwalbe, 

Rauchschwalbe
günstig

V = Vorwarnart
Charakterisierung 
Raumansprüche

Alle aufgeführten Arten nutzen die Offenländer des GB regelmäßig im freien Luftraum oder saisonal
am Boden (Auflaufen der Saat, Nacherntezeit) zur Nahrungssuche/Jagd. Die Aktionsräume der
Arten umfassen mehrere hundert ha bis über 50 km² beim Weißstorch.

Vorkommen Die  Schwalbenarten  sind  stetig  in  hoher  Zahl  präsent;  Tauben  und  Rabenvögel  wie  Dohle,
Saatkrähe  und  die  potentiell  hier  brütende  Aaskrähe  sind  v.a.  in  den  Nacherntephasen  in
Aggregationen bis 50 Ind.  (Verbände aus Straßen- und Ringeltauben auch > 100 Ind.)  präsent.
Mäusebussard  und  Turmfalke  bejagen  den  GB  regelmäßig.  Weißstorch  und  Stockente  sind
opportunistische NG.

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten beschädigt/zerstört 
werden?

Fortpflanzungsstätten  der  genannten  Arten  werden  nicht  betroffen.  In
keinem  der  Gehölze  oder  an  den  Gebäuden  wurden  Nester  der  Arten
registriert. Als Ruhestätten im Kontext der Fortpflanzung ist das Areal nicht
hinreichend sicher definierbar.

Nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Im Kontext des Tatbestands zählen Nahrungsstätten nur dann zur
Fortpflanzungsstätte,  wenn  sie  nachweislich  für  den
Fortpflanzungserfolg  unabdingbar  sind.  Dies  ist  für  die  hier
registrierten Arten nicht hinreichend sicher herleitbar. Der Verlust
von Nahrungsflächen alleine ist nicht tatbeständig.  Inwieweit der
Verlust  von ca. 10 ha Nahrungsfläche den Bruterfolg z.B. einer
Saatkrähenkolonie  signifikant  reduziert,  ist  ohne  vertiefende
Studie nicht zu beurteilen.

Nicht
erforderlich

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

Siehe oben Nicht
erforderlich

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne 
(CEF) Maßnahmen gewahrt?

Dies  muss  zur  Zeit  nach  recherchierten  Daten  angenommen
werden.

Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten Nein
2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Baubedingt ist  der  Tatbestand  nicht  herleitbar.  Anlagebedingt sind  v.a.
schnell  fliegende  Arten  durch  Vogelschlag  an  Glasflächen  gefährdet,
sofern sie den Bereich überhaupt noch als Nahrungsraum aufsuchen.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Vermeidung von großen Glasflächen, Verspiegelungen u.ä. ;
Applikation von Vergrämungs-Silhoutten.

M 5 Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Zugzeiten 
erheblich gestört werden?

Die Beobachtungen im Spätjahr 2019 und Frühjahr 2020 zeigten, dass die
Äcker  keine  übergeordnete  Bedeutung  als  Zugrast-  oder
Überwinterungsfläche darstellen.
Anlagebedingt entfällt die Funktion ohnehin.

Nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Nicht
erforderlich

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein
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Tab. 9 ff: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG
Arten / Artengruppe/ Gilde Reptilien

registriertZauneidechse, Mauereidechse, (Blindschleiche)
Potentiell vertreten

Schutzstatus
FFH-RL Anh. IV-Art Zauneidechse, Mauereidechse Europ.Arten
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht

Alle drei Arten gelten als
ungefährdet

Schlecht
2 = stark gefährdet ungünstig
3 = gefährdet günstig Alle drei Arten
V = Vorwarnart
Charakterisierung 
Raumansprüche

Lückige bis dichte, mikrohabituell strukturierte Vegetation der Feldschicht in wärmebetonter Lage,
reichhaltiges  Angebot  an  Versteckmöglichkeiten,  Sonnungsplätze  und  grabfähige  Stellen  für  die
Eiablage und Wurzelräumen u.ä. Unterschlüpfe zur Überwinterung. Die Zauneidechse bevorzugt im
Vergleich zur Mauereidechse vegetationsreichere Habitate

Vorkommen Beide Arten sind in den Saumzonen und im Offenland des zentralen sehr hoch bis hochwertigen
Habitatkomplexes  als  vitale  Populationen  mit  mind.  100  Ind.  je  Art  nachgewiesen.  Die
Mauereidechse steht entlang von Saum-Leitlinien mit einer sehr großen Population der Bahntrasse
in Verbindung..

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten beschädigt/zerstört 
werden?

Als Fortpflanzungstätten beider Arten gelten die besonnten Böschungen
und  sandigen  Areale  des  zentralen  Biotopkomplexes.  Dieser  Bereich
geht zum Teil mit hoher Sicherheit während der Bauzeiten völlig verloren.

Nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Die  Umplanung  schont.  Teillebensräume  und  die  dort
vorhandenen Fortpflanzungsstätten

M 0 Bedingt Ja

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

Reptilienhabitate  sind  häufig  lineare  Strukturen;  dazu  eignen
sich die Grünzüge innerhalb des GB, sofern diese in ihrer Ge-
samtheit  prioritär  und  vor  der  technischen  Erschließung
realisiert werden. Siehe Kapitel Maßnahmen.

M 2
M 7

Ja

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne  
(CEF) Maßnahmen gewahrt?

Bedingt zutreffend für die Mauereidechse, wenngleich eine Wanderung
zu  Fortpflanzungsstätten  von  über  100  m  selten  sind.  Anhand  der
Erfassungen muss dies für die Zauneidechse verneint werden; es ist von
einer  separaten  lokalen  Pop.  auszugehen,  die  keine  jährlichen
Austauschbeziehungen zu östlich bekannten Pop. hat.

Nein

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten – unter Beachtung der Maßnahmen Bedingt
Nein

2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Bei  Erdarbeiten  im GB trifft  dies  mit  hinreichender  Sicherheit  für  alle
Lebensphasen  –  Aktivität,  Winterruhe,  Ei-Stadium  -  zu.  Selbst  zur
Aktivitätszeit ist eine sichere Flucht vor Baumaschinen unrealistisch. Dies
betrifft  auch in das Baufeld einwandernde  Tiere  v.a.  vom Gehölzsaum
und von der Bahntrasse aus.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Abzäunung der Baufelder gegen den Biotop BD6/KH7 und je
nach  Bauvortrieb  gegen  einzelne  Baufelder;  keine
Wurzelrodungen während der Winterruhe, ggf. Verbringung aus
dem Gefahrenbereich vor Baubeginn. Siehe Maßnahmen.

M 8 Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Zugzeiten 
erheblich gestört werden?

Störungstatbestände, v.a. zur Fortpflanzungs- und Überwinterungszeit 
sind synonym mit einer Tötung, entweder als Tier oder im Eistadium. Der
Störungstatbestand tritt hinter Tatbestand 2 zurück und ist hier obsolet.

Nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Nach Durchführung von Maßnahmen unter 2).  obsolet

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein
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Tab. 9 ff: Konfliktanalyse - Bewertung der Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG
Arten / Artengruppe/ Gilde Säugetiere - Fledermäuse

registriertZwerg-FM, Mücken-FM, Rauhaut-FM, Breitflügel-FM, Großer Abendsegler, Kleiner 
Abendsegler, Bart-FMe (evtl. 2 nicht trennbare Arten: Große und Kleine Bart-FM)

Potentiell vertretenZweifarb-FM
Schutzstatus
FFH-RL Anh. IV-Art Alle 7 (8) Arten Europ.Arten
Roter Liste Rh.-Pf. Erhaltungszustand
1 = vom Aussterben bedroht Breitflügel-FM Schlecht Breitflügel-FM, Zweifarb-FM
2 = stark gefährdet Rauhaut-FM, Kl. Abendsegler, 

Kl. Bart-FM
ungünstig Übrige Arten

3 = gefährdet Zwerg-FM, Mücken-FM, Gr. 
Abendsegler

günstig Keine Art

V = Vorwarnart
Charakterisierung 
Raumansprüche

Für 6 Arten ist der GB geeignetes Jagdrevier. Alle registrierten Arten können Sommerquartiere oder
Wochenstuben in Baumhöhlen o. Spalten beziehen.  Alle Arten neigen zu +/-  häufigem Quartier-
wechsel.  Im Winterquartier  sind  vier  Arten  in  Baumhöhlen  u.ä.  zu  erwarten.  Die anderen  Arten
bevorzugen unterirdische Quartiere. Diese liegen i.d.R. weit außerhalb der Sommerlebensräume.

Vorkommen 7 Arten wurden über Lautanalyse registriert. Für die Zweifarb-FM, liegen nur Verdachtsmomente vor.
Die Wanderarten Rauhaut-FM und Abendsegler traten in hohen Anteilen zu den Frühjahrs- und 
Herbstzugzeiten auf; die Rauhaut-FM typisch im Bereich des Gehölzzugs. Nur Bäume mit BHD
>30cm sind Winterquartier-geeignet. Vom Abendsegler sind keine Wochenstuben bei uns bekannt.

Prognose Tatbestand nach § 44 BNatSchG
Maß-

nahmen
Bewertung 
Tatbestand

1) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Können Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten beschädigt/zerstört 
werden?

Dies trifft  v.a. für Höhlenbäume zu. Auch kleine Gartengebäude können
Zwischenquartiere  bieten.  Laut  Planung  bleiben  größere  Gebäude
erhalten; der Tatbestand tritt dann pot. bei Sanierungen ein, was nicht im
Einfluss des Vorhabens liegt.

Nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Erhalt  von  Höhlenbäumen;  in  größerer  Zahl  sind  diese  im
zentralen Gehölzug enthalten, der in seiner Gesamtheit erhalten
wird. Für einige Solitär-Biotopbäume ist der Erhalt realistisch.

M 0 Bedingt Ja

Sind vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) möglich?

Für  Gebäudebewohner  sind  entsprechende  Bauelemente  in
Neubauten zu verwenden,  die in tolerabler Zeit Ersatz bieten
können.  Kastenquartiere  für  Baumhöhlenbewohner  sind  in
entspr. großen Baumbeständen anzubieten.

M 9 Ja

Wird die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang ohne  
(CEF) Maßnahmen gewahrt?

Aufgrund des häufigen Quartierwechsels  nahezu aller  Arten,  der über
Distanzen von 1-3 km erfolgen kann, ist mit einem Zusatz-Angebot im
Umfeld  zu  rechnen.  Bei  Quartierwechseln  können  sich  auch  neue
Sozialverbände ausbilden. Das regional bedeutendste FM-Gebiet ist das
gut untersuchte Wildgehege Rheingönheim; vergleichbar erscheint das
Maudacher Bruch, gleichwohl hier das ermittelte Artenspektrum geringer
war26

Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 1) wird eintreten – unter Beachtung der Maßnahmen Bedingt
Nein

2) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere
Können Tiere gefangen, verletzt, 
getötet werden?

Dies  kann  bei  Entfernung  der  Quartiere  während  der  sommerlichen
Quartiernahme bzw. Jungenaufzucht geschehen.

Ja

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Gebäude dürfen nur zur Zeit der Winterruhe ab Ende November
bis  Anfang  März  entfernt  werden.  Potentielle  Quartierbäume
sind unmittelbar vor der Entfernung auf Besatz zu kontrollieren.
Siehe Kap. Maßnahmen.

M 2 Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 2) wird eintreten Nein
3) Störungstatbestand
Können Tiere während der Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Zugzeiten 
erheblich gestört werden?

Lärm ist für FM hörbar und pot. störend. Von einigen Arten ist eine hohe
Lärmempfindlichkeit  bekannt  (z.B.  Braunes  Langohr).  Andererseits
zeigen die hier relevanten Arten mit ihrer Quartierwahl in unmittelbarer
Nähe des Menschen (auch in Städten) eine hohe Toleranz gegenüber

Bedingt Ja

26  Information zur Erfassung im Maudacher Bruch von G. Pfalzer aus vergangenen Jahren
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Störreizen.  Störeffekte  auf  Bestands-  oder  Populationsniveau  konnten
bisher  nicht  belegt  werden.  Störungen  in  Baum-Winterquartieren
entsprechen i.d.R. einer Tötung

Sind Vermeidungsmaßnahmen 
möglich?

Siehe Vermeidungsmaßnahmen unter 2.  M 2 Ja

Gesamtbewertung: Der Tatbestand 3) wird eintreten Nein

                                                                                                                                                                    

Exkurs zur Frage des ökologischen Funktionserhalts von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang.

Die sehr komplexe, und je nach Art oder Artengruppe differenziert zu betrachtende Frage wird nach wie
vor  kontrovers  diskutiert.  Vor  allem,  inwieweit  das  Individuum  oder  die  Population  als  Basis  der
Beurteilung gelten soll. Eine Zusammenschau der Problematik gibt der Artikel von  ZEHLIUS-ECKERT 27,
der hier für die Tatbestands-Betrachtung als Referenz herangezogen wird.

Einer von mehreren dort kritisch zitierten Aspekten ist die (oft großzügig bemühte) Ausweichmöglich-
keit.

Zitat: „Das bedeutet,dass die betroffenen Tiere keine Ausweichmöglichkeit haben oder dass die Aus-
weichmöglichkeit die Überlebens- oder Fortpflanzungschancen nennenswert mindert.“ (Zitatende)

Die Ausweichmöglichkeit ist gerade bei noch häufigen (Vogel-)arten nicht ohne weiteres attestierbar.
Eben weil die Arten häufig sind, muss davon ausgegangen werden, dass andere Habitate ebenfalls
besetzt sind und aufgrund innerartlicher Konkurrenz der Zuzug ins Nachbarhabitat  oder eine Erhö-
hung der Siedlungsdichte nicht möglich ist (Tiere rücken nicht zusammen!!).

Zitat: Nach dem Wortlaut der aktuellen rechtlichen Regelungen (§ 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) „ … der
wild lebenden Tiere …“ [Hervorhebung: W. Z.-E.] und der Interpretation durch die Rechtssprechung
und die juristische Literatur (zum Beispiel Urteil des BverwG vom 16.03.2006 zum Flughafen Ber- lin-
Schönefeld, Randnr. 563; GELLERMANN & SCHREIBER 2007, 53 in Verbindung mit 37 f.) ist davon
auszugehen, dass das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
auf einzelne Individuen oder Paare zu beziehen ist. Ob sich der Verlust solcher Lebens- stätten negativ
auf die Größe, den Fortpflanzungserfolg und damit die Überlebensfähigkeit der Popu- lation auswirkt,
spielt für die juristische Einschätzung, ob der Verbotstatbestand erfüllt ist, nur dann eine Rolle, wenn
nichtterritoriale Arten mit  geringen Aktionsräumen betroffen sind (siehe unten) und die ökologische
Funktion  der  von  dem  Eingriff  oder  Vorhaben  betroffenen  Fortpflanzungs-  oder  Ruhe-  stätten  im
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Ist das nicht der Fall, kann der Populati- onsbezug
erst im Rahmen der Ausnahmeregelung berücksichtigt werden. (Zitatende)

Bei den hier  relevanten Vogelarten handelt  es sich auf  jeden Fall  um territoriale Arten mit  keinem
geringem Aktionsradius (letzteres wären z.B. Eidechsen oder Schwanzlurche).

27  Zehlius-Eckert, W. (2009): Was sind ökologische Funktionen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Laufener 
Spezialbeiträge 1/09
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Die Interpretation des „Räumlichen Zusammenhangs der Fortpflanzungsstätte“ und der Ausweich- 
möglichkeit sollen in der folgenden Grafik veranschaulicht werden28.

Abb. 10: Veranschaulichung zum Exkurs Funktionserhalt im räumlichen Zusammenhang

28 Danach sind Ausweichmöglichkeiten für selten gewordene oder von natürlich populationsschwachen Arten 
mitunter günstiger zu beurteilen
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Beim aktuellen  Planungsstand  gilt  für  einige  Arten,  v.a.  für  die  Ökoton-Bewohner  wie  Bluthänfling,
Stieglitz  oder  Goldammer,  die  Eingriffssituation  1.  Für  die  noch häufigen  und  im günstigen  Erhal-
tungszustand befindlichen obligaten Gehölzbewohner muss Eingriffssituation 2 attestiert werden29

Gleichwohl  sollte  auch einem weiteren Vorschlag des zitierten Autors gefolgt  werden,  mit  dem als
Ultima Ratio höhere Planungsflexibilität im Sinne eines adaptiven Artenschutz-Managements erreicht
werden kann. Dies bezieht  sich in erster Linie auf  den Planungshorizont  vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen, der im Einzelfall und bei Betroffenheit von Arten im günstigen Erhaltungszustand flexibel
zu handhaben wäre, da die Zeithorizonte für CEF-Maßnahmen speziell beim Ersatz von Brutgehölzen,
ein in der Praxis kaum bewältigbares Kriterium darstellen.

29  Nach Ansicht des Verfassers birgt die Art-bezogene Beurteilung der Verbotstatbestände, wie sie oft vollzogen 
wird, aus ökologischer Sicht eine Schwäche: Für die einzelne Art ist die Frage, inwieweit die Funktion einer 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang auch ohne Ausgleichsmaßnahme gewahrt 
bleibt, fallweise mit Ja zu beantworten. Die Einzelart-Betrachtung unterschlägt aber völlig die zwischenartliche 
(interspezifische) Konkurrenz. Letztere ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Populationsdynamik 
und damit auf den Erhaltungszustand involvierter Populationen. Der Erhalt und die Förderung eines günstigen
Erhaltungszustands sind Kernziel des gesetzlich verankerten
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7. Maßnahmen

7.1 Hergeleitete Maßnahmen

Die Konfliktanalyse zeigt, dass zur Vermeidung der Verbotstatbestände hinsichtlich der Artengruppen
der Vögel, Reptilien und Fledermäuse mehrere Maßnahmen notwendig werden.

Sie werden im Folgenden nach ihrer ökologischen Priorität beziffert und beschrieben.

Maßnahme M 0: Erhalt des biotopkartierten Gehölzbestands (Vermeidung)

Die Maßnahme wurde im Dialog mit der Stadtplanung umgesetzt. Sie ist somit bereits Bestandteil des
Plan-Entwurfs und wäre auf dieser Basis nicht mehr als Vermeidungsmaßnahme eines antizipierten
Eingriffs zu nennen30.

Ziel: Sicherung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte einer artenreicheren Lebensgemeinschaft, 
Erhalt eines Biotops der Biotopkartierung

Zielgruppen: Brutvögel, darunter Gehölzfreibrüter, Höhlen- und Nischenbrüter, z.T. Brutarten 
des Ökotons Gehölz-Offenland, Reptilien, Fledermäuse, terrestrische Kleinsäuger

Begünstigte Gruppen: Hautflügler, holzbewohnende Käfer

Wirkungshorizont: unmittelbar und bis zur Begrünung der Versickerungsfläche

Anvisiert  und umgesetzt  ist  die  Verlegung der  Versickerungsfläche  nach Osten,  so dass der
Gehölzzug die Begrenzung dieser Fläche darstellt. Die überstockte Mulde kann darüber hinaus
Retentionswirkung entfalten. Die Grünlandfläche ED1 ist in die geplante Retentionsfläche inte-
griert  und  wird  damit  teils  erhalten  oder  als  Vegetationsstruktur  (nach  Ausmuldung)  wieder
hergestellt.

Ein sich sukzessive wandelnder Gehölz- und Krautartenbestand ist dem Ziel und den Zielgrup-
pen nicht abträglich.

Der Gehölzbestand bleibt über die Versickerungsfläche nach Westen und Süden offen und kann
auch von anspruchsvolleren Gebüschbrütern und Ökotonbewohnern (z.B. Bluthänfling, Goldam-
mer,  Gartengrasmücke,  Dorngrasmücke,  günstigenfalls  sogar  noch  vom  Neuntöter)  genutzt
werden.

Oberbodenabtrag im Bereich des Biotops HB1 im Zuge der Muldenmodellierung wird getrennt
gelagert und auf die späteren Böschungsbereiche aufgetragen. Über die Samenbank bleibt der
Wuchsort des stark gefährdeten Acker-Rittersporns gewahrt.

30  Mit der Bezifferung M 0 soll sie dennoch dargestellt werden, um die planerische Umsetzung der Belange des 
Artenschutzes zu würdigen
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Maßnahme M 1 (CEF): Habitat-Verbesserung/-erschließung für Wiesen-/Offenlandbrüter

Ziel: Ersatz verlorengehender Fortpflanzungsstätten

Zielgruppe: Bodenbrüter des Grünlands – Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer,

Begünstige Gruppen: weitere Wiesenvögel, Tagfalter, Hymenopteren

Wirkungshorizont: ein- bis zwei Vegetationsperioden

Die  Erfassung  ergab  mindestens  zwei  Brutpaare  des  Braunkehlchens  und  mit  hoher  Wahr-
scheinlichkeit ein Brutpaar des Steinschmätzers; beides vom Aussterben bedrohte Vogelarten,
für  die  die  verbleibenden  Freiflächen  im  Geltungsbereich  keinen  hinreichend  sicheren
Lebensraum mehr bieten.

Im Rahmen des  Vorhabens  „Heinrich-Pesch-Siedlung“ wurden auf den dort ausgesprochenen
Brutverdacht des Braunkehlchens31 zusammenhängende Flurstücke der dortigen Maßnahme E1
östlich der Marlach-Wiesen mit einer Zielgrünlandfläche von ca. 1,1 ha auch unter dem Aspekt
„Braunkehlchen-Förderung“ betrachtet32.

Angesichts der jetzigen Befunde ist diese Fläche nicht mehr ausreichend. Es müssen zumin-
dest  auf  geeigneten  Flächen  durch  Erhöhung  der  Attraktivität  neue  Fortpflanzungs-
stätten/Lebensräume erschlossen werden.

Die Stadt Ludwigshafen avisiert Grünländer in ca. 1,5 km westlicher Distanz. Diese werden zur
Zeit als Umtriebs-Viehweiden genutzt. Entsprechend ist der ca. 14 ha große Grünland-Schlag
durch Zäune in sieben Koppeln getrennt. Unter den Zäunen verbleibt ein etwa ein Meter breiter
Rain, der vom Weidevieh offensichtlich geschont, aber jederzeit erreichbar ist.

Um die Flächen für Wiesenbrüter  attraktiv zu gestalten,  muss der Zaunrain mindestens zwei
Meter breit und die Vegetation nicht von Weidevieh erreichbar sein. Dies ist, vorbehaltlich der
Abstimmung mit dem Bewirtschafter durch einen Doppelzaun (mobiler Elektrozaun, besser aber
eine zweite Pfostenreihe mit Drahtabspannung) zu gewährleisten.

Damit werden mindestens 3.250 m² Fläche als Neststandort angeboten (vgl. Skizze A). Braun-
kehlchen und Schwarzkehlchen nehmen solche linearen, krautigen Bestände als Neststandort
durchaus an33.  Voraussetzung ist,  dass das Nest,  das unter überhängender  Vegetation  oder
unter Grasbulten angelegt wird, vor Tritt und Störung geschützt ist. Als Indikator dafür kann den
Tieren  letztlich  nur  ein  vor-  oder  mehrjähriger  Altgrasbestand  dienen.  Entscheidend  für  die
Akzeptanz ist nicht die Einzelstruktur per se, sondern die Wahlmöglichkeit.

Ebenfalls für die Revierwahl essentielle Requisiten, wie erhöhte Sitzwarten zur Jagd, sind durch
die vorhandenen und hinzukommenden Zaunpfähle ausreichend vorhanden.

31  Der sich bei Folgebeobachtungen bestätigte
32  Kommunikation mit dem für den GOP betrauten Büro Olschewski
33  auch auf Viehweiden, wie der Verfasser mehrfach dokumentieren kann
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Skizze A: Doppelzaun-Reihen mit ungestörten Altgras-Streifen im Weidegrünland

Nach  Inaugenscheinnahme  der  Fläche  sind  weitere  Maßnahmen  auf  den  Weiden  zur  Zeit  nicht
zwingend herleitbar und würden zudem den Weidebetrieb behindern.

Erste  Gespräche  mit  dem  Bewirtschafter  der  Fläche  sind  bereits  erfolgt.  Im  Zuge  der
Ausführungsplanung/Realisierung sind Modifikationen in  Abstimmung mit  der ökolog.  Baubegleitung
möglich, solange das Grundkonzept 

- geschützte, im Frühsommer verfügbare hochwüchsige Vegetation in der genannten Flächengröße
- Verteilung der Strukturen im Raum, v.a. zur Begünstigung der Revierbildung

gewahrt bleibt. 

Für den Steinschmätzer, für den augenblicklich nur ein Brutverdacht besteht, sind die o.g. Maßnahmen
nicht zielführend, zumal das anvisierte Areal nicht die von der Art bevorzugte Trocknis zeigt.

Im Rahmen der Realisierung des Vorhabens „Heinrich-Pesch-Siedlung“ wurden in geringer Entfernung
zum GB (bzw.  dem registrierten Aufenthalt  der Art)  Ersatzhabitate für  Reptilien  angelegt,  die auch
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Steinhaufen  enthalten.  Diese  sind  durchaus  Attraktionspunkte  für  die  Nistplatzwahl  des
Steinschmätzers und dürfen als kumulativer Maßnahmeneffekt akzeptiert werden.

Günstig auf die Ansiedlung des Steinschmätzers kann sich eine extensive Dachbegrünung auswirken,
die als Empfehlung in den Maßnahmenkatalog aufgenommen wird.

Maßnahme M 2: Bauzeitenregelungen

Die Bauzeitenregelung als vergleichsweise komplexes Konzept ist in drei Einheiten gegliedert. Einheit 3
kann allerdings wegen einiger Unwägbarkeiten nur als Empfehlung ausgesprochen werden und wird
daher in Kap. 7.2 erläutert. 

Bauphasen-Regelung 1: Fristen gemäß § 39 BNatSchG

Ziel: Tötungsvermeidung von Individuen einschließlich ihrer Entwicklungsformen.
Zielgruppe: Brutvögel, eingeschränkt Reptilien und Fledermäuse
Begünstige Gruppen: keine Nennung

Wirkungshorizont: Unmittelbar

Die  Baufeldvorbereitung,  die  den Oberbodenabtrag,  die  Entfernung  von Gehölzen  oder  von
Nistplatz-geeigneten Gebäuden, Bäumen und Sonderstrukturen umfasst, darf nur in den durch
§ 39 BNatSchG bestimmten Zeiten (vom 1. Oktober bis 28/29 Februar) erfolgen.

Bei Höhlenbäumen ist auf Besatz von Fledermäusen zu prüfen. Bei positivem Befund ist die
Rodung bis Mitte/Ende November zu verschieben oder durch die biologische Baubegleitung ad
hoc-Maßnahmen zu definieren. Die Prüfung ist als ergänzende Risikovermeidung zu verstehen
und betrifft Höhlenbäume und Gebäude. Die über § 39 BNatSchG ausgelöste Bauzeitenrege-
lung hat vor allem die Brutvögel im Fokus und kann im Winter in Bäumen oder Gebäuden Quar-
tier  nehmende Fledermausarten nicht  abdecken.  Da Spechte  ihre  Bruthöhle  auch über  den
Winter als Ruhestätte nutzen, kann im Extremfall auch für diese die Tötung oder Beschädigung
von Ruhestätten tatbeständig werden.

In Abschnitten, in denen mit überwinternden Reptilien zu rechnen ist, erfolgt die Rodung ohne
Entfernung der Wurzelstöcke. Diese sind erst mit Beginn der Aktivitätsperiode und vor der Eiab-
lage zu roden – Zeitraum etwa März bis Ende April.

Ausnahmen bei Erdarbeiten sind möglich, sofern nach fachlicher Inspektion eine Freigabe erteilt
werden kann.

Die folgende Bauphasen-Regelung gilt vorbehaltlich weiterer Abstimmungen in Zusammenarbeit
mit der ökolog. Baubegleitung.
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Bauphasen-Regelung 2, mit Strukturerhalt in Verbindung mit M 7

Ziel:  Teilerhalt  von  Bestandsstrukturen,  frühzeitige  (vorgezogene)  Schaffung  von  Klein-
habitaten,  Vermeidung  zeit-  und  kostenaufwändiger  Maßnahmen  zur  Bewältigung  von
Verbotstatbeständen.

Zielgruppe: Siedlungsholde Gebüsch- und Kronenbrüter, Reptilien
Begünstigte  Gruppen:  terrestrisch  bauende  Hymenopteren,  wärmeliebende  Heuschrecken,

Tagfalter, Kleinsäuger

Wirkungshorizont: unmittelbar und je nach Bewuchswahl zwischen 2 und 7 Veg.-Perioden

Erfahrungsgemäß  werden  im  ersten  Erschließungsschritt  die  Verkehrs-/Versorgungstrassen,
danach  die  Versickerungsmulden  realisiert,  während  die  Gewerbeflächen  bei  einem  Gebiet
dieser  Größe  in  Zeiträumen  bis  5  Jahre  komplett  bebaut/genutzt  sind.  Abgesehen  von
Wasserbewirtschaftungsflächen  werden  Grünzüge  allerdings  häufig  erst  im  letzten  Schritt
realisiert.

1) Parallel zu den Verkehrsstraßen sind die Grünflächen zu realisieren. Prioritär sind die Ver-
sickerungsflächen und der Grünstreifen im Süden entlang des Rad-/Fußwegs in Angriff zu 
nehmen. 

2) Strukturerhaltungen sind in folgenden Teilstrecken der Grünzüge realistisch:

2  a) Im  Grünzug  zwischen  GE 2  Ost  und  GE 6  sind  drei  starke  Feldahorn-Individuen  zu
erhalten. Die Ausprägung der Restfläche orientiert sich an der Struktur ehemaliger Kleingärten:
Land-schaftsrasen mit locker stehenden Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung.

2 b) Grünzug zwischen GE1 – GE2: Dieser Grünzug schließt sich nach Norden ziehend an die
Versickerungsfläche an und beinhaltet Teile der hauptsächlich mit Brombeeren überwachsenen
Aufschüttung.  Deren  momentaner  Südhang  wurde  anhand  der  beobachteten  Jährlinge  und
Schlüpflinge als ein Eiablageplatz von Zaun- und Mauereidechsen erkannt, während in den dicht
wachsenden, beschattenden Brom-beerbereichen keine Reptilien zu registrieren waren.

Vorbehaltlich der Aussagen der Altlastuntersuchung ist hier ein Reptilienhabitat anzuvisieren.

3) Der Nord-Süd-orientierte Grünzug im Westen orientiert sich an den hier verlorengehenden
Strukturen. Hier ist eine durchgehende Baumhecke, in die zum rascheren Strukturerhalt neben
den Sträuchern Hochstämme heimischer Laubbäume einzusetzen sind, anzulegen.

Zur Lage der benannten Flächen siehe die gleichnamige Bezifferung in Skizze B.
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Skizze B: Lage der in Maßnahme M 2 genannten Flächen

Maßnahme M 3 : Schaffung von Extensivgrünland mit Blüh-/Brachestreifen 

Ziel: Ersatz verlorengehender Fortpflanzungsstätten
Zielgruppe:  Bodenbrüter des Offenlands – Feldlerche, Wachtel, Rebhuhn, Feldschwirl
Begünstige Gruppen: Schmetterlinge, Feldhase, weitere terrestrische Kleinsäuger

Wirkungshorizont: zwei- bis drei Vegetationsperioden

Im  Rahmen  der  externen  Kompensation  (allgemeine  Eingriffsbewältigung)  sind  magere,
extensive  Grünlandflächen  anzulegen.  Realisierbare  Flächengrößen  ergeben  sich  aus  der
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung.  Für  die  Pflege/2-schürige  Bewirtschaftung  ist  festzulegen,
dass pro Jahr 50% der Grenzlinie als Brachestreifen = Blühstreifen auf einer Breite von ca. 5 m
von der Mahd ausgenommen werden,  sprich im 2-Jahresturnus gemäht werden.  Dies fördert
nicht nur die Ansiedlung der genannten Bodenbrüter, sondern auch die Etablierung besonders
geschützter Tagfalter aus den Gruppen der Bläulinge und der Augenfalter. Für die Tagfalter soll
die Ansaatmischung mit Leguminosen als bevorzugte Saugpflanzen auf 10%-Anteil angereichert
werden.

Entscheidend für die Funktionalität v.a. der Brachestreifen ist ihre Distanz von mindestens 70 m
zu  Vertikalkulissen  (Baumreihen,  Gebäuden  u.ä.).  Daher  sind  die  Grünzüge  innerhalb  des
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Gewerbegebiets trotz ihrer Breite für die Bodenbrüter nicht geeignet; als Falterhabitat sind sie
durchaus denkbar, sofern auch hier eine extensive, abschnittsweise Mahd praktiziert wird34. 

Optional empfohlene Alternative/Ergänzung
Als  empfehlenswerte  Alternative  (aber  auch  als  Ergänzung)  zur  Förderung  der  o.g.
Artengruppen  eignen  sich  sog.  „Lerchenfenster“.  Dies  sind  gezielt  angelegte  Fehlstellen  in
landwirtschaftlicher Nutzfläche, auf denen die Vögel Lande- und Brutplätze sowie Futter finden.
Die  Fenster  werden  in  Feldern  von  mindestens  fünf  Hektar  Größe  angelegt  –  vor  allem in
Getreide-, aber auch in Raps- und Maisäckern. Versuche haben gezeigt, das solche Fenster den
Bruterfolg deutlich steigern und zum Fortbestand (ggf. zur Ansiedlung) der Arten beitragen.

Das Anlegen ist einfach: Bei der Saat wird die Sämaschine für einige Meter angehoben, so dass
eine nicht gesäte Freifläche von ungefähr 20 Quadratmeter entsteht. Dabei

maximalen Abstand zu Fahrgassen lassen mindestens 25 m Abstand zum Feldrand,
mindestens 50 m Abstand zu Gehölzen, Gebäuden einhalten

Nach der Saat können die Lerchenfenster wie der restliche Acker bewirtschaftet werden.

Zwei Lerchenfenster pro ha bei insgesamt 20 Lerchenfenstern reichen aus35.
Geeignet sind die Ackerflächen südlich der Rhein-Haardt-Bahn.
Entscheidend und daher nur als Empfehlung auszusprechen, ist die nachhaltige Einsicht und 
Kooperation der bewirtschaftenden Landwirte. 

Maßnahme M 4: Ausbringen künstlicher Nisthilfen

Ziel: Kompensation entfallender Fortpflanzungsstätten 
Zielgruppe: Höhlenbrütende Kleinvögel (ohne Spechte) 
Begünstigte Gruppen: Hautflügler, Kleinsäuger, Fledermäuse 

Wirkungshorizont: ab einem Jahr

In  den  Kleingärten  und  im  Biotop  BA1  entfallen  einige  Baumhöhlen  und  -nischen  für
Höhlenbrüter.  Diese sind mit 10 Nisthilfen (5  Voll-  und 5 Halbhöhlen) zu ersetzten. Zu wählen
sind  Holzbeton-Nisthilfen  mit  zwei  Einfluglöcher-Durchmessern.  Geeignete  Nisthilfen  incl.
Aluminiumnägel  sind  im  Fachhandel  erhältlich;  der  Lieferung  liegt  i.d.R.  eine  Anleitung  zur
zielführenden Aufhängung bei; ggf. definiert dies die ökolog. Baubegleitung. Geeignet sind alle
Baumstandorte südlich der Bahntrasse im Radius von 500 m. Es ist  unschädlich,  wenn dort
bereits Nisthilfen hängen, da erstens unterschiedliche Arten zu fördern sind und zweitens die
Wahlmöglichkeit entscheidend für die Akzeptanz eines Brutreviers ist; ein Angebots-Überhang
ist daher stets vorteilhaft.

Künstliche Nisthilfen sollten mindestens alle zwei Jahre gesäubert werden.

34 Rennwald & Rennwald (2004): Zur Bedeutung extensiv gepflegter städtischer Grünflächen. Stadt und Grün 53 
(10). 

35  Der Ernteausfall liegt bei etwa 5,0 €/Fenster
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Maßnahme M 5: Verzicht auf große Glasflächen oder Applikation abweisender Muster 

Ziel: Tötungsvermeidung
Zielgruppe: Vögel
Begünstigte Gruppen: keine Nennung

Wirkungshorizont: Unmittelbar

An Betriebsgebäuden,  Bürohäusern und Ausstellungspavillons/Showrooms soll  in  erster  Linie
über bauliche Festsetzungen das Maß verglaster Fronten beschränkt werden.

Zusammenhängende Glasflächen größer 6 m² sind mit „vogelfreundlichen“ Mustern zu versehen.
Entscheidend  ist,  dass  die  Musterelemente  etwa  10  cm  Abstand  haben.  Hinweise  und
Anregungen bieten z.B. die Broschüren des BUND36

Maßnahme M 6: Anlage von Gehölzen als Ökoton-Habitat (adaptive CEF-Maßnahme) 

Ziel: Kompensation entfallender Fortpflanzungsstätten
Zielgruppe: Ökotonbewohner aus der Gruppe der Finken und Ammern, siedlungsabholde Arten 

wie Gelbspötter, Dorn-, Garten- und Klappergrasmücke, Neuntöter
Begünstigte Gruppen: Hautflügler, xylobionte Käfer, Kleinsäuger
Wirkungshorizont: 7 – 10 Jahre

In einem Suchradius von etwa 1,0 bis 1,5 km sind Standorte zu identifizieren, die für die Anlage
oder Erweiterung von Hecken-Habitaten im Flächenäquivalent des Verlusts verfügbar/geeignet
sind. 
Vorzugsweise sind dort lineare oder flächige Habitate mit erhöhtem Grenzlinieneffekt anzulegen.

Geeignete Bereiche liegen südlich der Unfallklinik bis knapp südlich der Autobahn; hier zeigen
die Ackerfluren erkennbare Defizite in Bezug auf Gehölzstrukturen. Die Anlage soll eine Distanz
zu Waldrändern von etwa 100 m einhalten.

Als Pflanzmaterial sind heimische Sträucher mit hoher Blüten- und Fruchttracht zu wählen.

Die Maßnahme wird im Sinne des voranstehenden Exkurses als adaptive CEF-Maßnahme ver-
standen.

Nach der Anwuchspflege entfallen Pflegemaßnahmen mindestens für die folgenden 10 Jahre.
Danach kann standortbedingt ein Zuwachsrückschnitt erfolgen (Entschattung von Ackerflächen,
Freihaltung von Wirtschaftswegen).

36  Vogelschlag-an-Glas-Broschure BUND-NRW.pdf
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Maßnahme M 7: Schaffung von Reptilienhabitaten (CEF-Maßnahme) 

Ziel: Kompensation entfallender Fortpflanzungs- uind Lebensstätten
Zielgruppe: Reptilien
Begünstigte Gruppen: Insekten, Kleinsäuger
Wirkungsprognose: etwa ein Jahr

Der südlich den Geltungsbereich begrenzende Grünzug mit einer Tiefe von 10 m und mehr ist in
der  Feldschicht  als  Sukzessionsfläche  mit  aufwuchsorientierter  Aushagerungsmahd  (keine
Mulchmahd), ggf. mit Initialsaat von Wiesenarten, anzulegen. Vom Rad-/Fußweg ausgehend,
sind unter Beachtung eines künftig gemähten/z.T. begangenen Randstreifens Sonnungsplätze
in Form von starkem Totholz im Abstand von 10 – 15 m anzulegen. Um die mikrohabituelle
Diversifizierung hoch zu halten, soll möglichst kein Feinplanum für die Aussaat erzeugt werden.

Damit  entsteht ein lineares Eidechsenhabitat,  in das Tiere aus dem Bahndamm einwandern
können, aber mit geringer Wahrscheinlichkeit die Gesamtstrecke durchwandern, um auf Rohbö-
den  der  späteren  Baufelder  zu  gelangen.  Damit  ist  die  ansonsten  notwendige  Abzäunung
gegenüber der Bahntrasse ggf. nicht erforderlich37. 

Je nach Entwicklungszustand der Fläche liegt es in der Beurteilung der ökol. Baubegleitung,
inwieweit abschnittsweise ein Reptilienschutzzaun, auch als optisch klar definierte Grenze für
Bautätigkeiten,  dennoch  erforderlich  ist  (vgl.  Skizze  C).  Dafür  ist  eine  Zaunstrecke  mit
Stellmaterial  von ca.  500 m Länge vorzuhalten/einzukalkulieren.  Im günstigen Fall  kann der
Zaun wiederholt eingesetzt werden38.

Die Aufschüttung im nördlichen Grünzug zwischen GE1 und GE2, die überwiegend aus sandi-
gem Bodenmaterial besteht, wird hier nur bis auf eine Höhe von ca. 1,5 m abgetragen. Danach
wird die Strecke von ca. 115 m mehrfach durchstochen, so dass eine Kette von Hügeln mit süd-
orientierten Böschungen im Abstand von etwa 10-15 m entsteht. Der Bewuchs bleibt der natürli-
chen Sukzession überlassen und wird nur aufwuchsorientiert entbuscht. Solche Areale sind als
Lebensraum für Eidechsen trotz der umgebenden Bebauung geeignet.

Wie mit den angrenzenden Aufschüttungsbereichen im Zuge der Herstellung zu verfahren ist,
muss mit Konsultation der ökolog. Baubegleitung detailliert werden.

Der  Vorteil  ist,  dass zeitaufwändige und kostenintensive,  vor  allem risikobehaftete Reptilien-
Umsiedlungen39 vermeidbar sind.  Es ist  lediglich eine Verbringung aus dem Gefahrenbereich
erforderlich. Dabei sind Risikoparameter wie Konkurrenz mit bereits ansässigen Populationen40,

37  Eigene Beobachtungen während einer einjährigen Baubegleitung bei vergleichbarer Anordnung zeigen, dass 
eine Einwanderung und Eiablage zwar nie auszuschließen, die Tendenz dazu aber stark überschätzt wird.

38 Sollte bis dahin ein in Planung/Erprobung befindlicher, einseitig überwindbarer Zaun verfügbar sein, soll dieser
zum Einsatz kommen. 

39  Die ursprünglich angedachte Umsiedlungsfläche der 0,75 km südlich gelegenen Marlachwiesen wird aufgrund
des dortigen hohen Freizeitdrucks (Reiten, Hundeauslauf, Pflegeintensität etc.) kritisch gesehen

40  Maßnahmen-Leitfäden fordern oft die Suche nach unbesetzten Umsiedlungsarealen, ohne die Frage zu 
klären, warum diese Areale eidechsenfrei sind; ggf. müssen solche Gebiete daher aufwändig hergerichtet und 
der Umsiedlungserfolg über ein Monitoring belegt werden.
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Verdrängung  und  Abwanderung  aufgrund  durchbrochener  Sozialstrukturen  oder  letztlich
ungeeigneter Habitate u.ä. minimiert.

Die  Pflege  der  Flächen  erfolgt  aufwuchsorientiert  im  Schema  der  Pflege  öffentlicher
Grünflächen.  Zu  beachten  ist  lediglich,  dass  ausgebrachte  Sonnungsstrukuren  nicht  völlig
überwachsen werden, aber einen hochgrasig-/krautigen Saum von 0,5 bis 1,0 m behalten.

Skizze C: Einsatz von Reptilien-Schutzzäunen im Rahmen der Maßnahme M 7

Maßnahme M 8 Reptilienschutzzaun (Vermeidungsmaßnahme) 

Ziel: Tötungs-Vermeidung
Zielgruppe: Reptilien 
Begünstigte Gruppen: keine 
Wirkungsprognose: unmittelbar

Aufgrund der Forderung, Grünstreifen und Versickerungsflächen prioritär anzulegen, sind örtlich
Reptilienschutzzäune  während  der  Bauzeiten  erforderlich.  Im  wesentlichen  betrifft  dies  den
Perimeter des Beckens entlang des Gehölzbiotops; zu einer späteren Bauphase hier auch die
Seite zur Gewerbefläche GE 5c (Skizze D).
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Skizze D: Erforderliche Strecken für Reptilien-Schutzzäune im Rahmen der Maßnahme M 8 (rot)

Die Strecken sind reptiliensicher mit einem Zaun gegen das Baufeld abzugrenzen. Das Zaun-
material soll glatt sein (kein Maschengewebe) und etwa 5-10 cm in den Boden eingegraben oder
entsprechend angeschüttet sein. Der Zaun verbleibt bis zum Abschluss der Erdarbeiten.

Inwieweit weitere Sperrzäune erforderlich sind, entscheidet letztlich die ökologische Baubeglei-
tung anhand des aktuellen Bauzeitenplans. 

Maßnahme M 9: Biologische Baubegleitung als übergeordnete Maßnahme 

Ziel: Ausführung aller Maßnahmen in fachlich korrekter Weise;
Zielgruppe: alle betroffenen Arten
Begünstigte Gruppen: keine Nennung
Wirkungshorizont: Unmittelbar im Zuge der Bauphase

Der vorgestellte Maßnahmenkatalog zielt auf den größtmöglichen Erhalt bestehender Strukturen
ab. Dies erfordert einen z.T flexibel Umgang mit artenschutzfachlich zielführenden Maßnahmen
und  Zwangspunkten  der  bautechnischen  Ausführung.  Die  biologische  Baubegleitung
gewährleistet Beratung und ad hoc-Intervention zur Problemlösung.

Sie ist auf jeden Fall bei Terminierungen im Rahmen von Angebotsanfragen, Ausschreibungen
und Bauzeiten-Kalendern hinzuzuziehen. 
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7.2 Empfohlene Maßnahmen

Aus  den  Erfassungen  und  der  Konfliktbetrachtung  nicht  zwingend  herleitbar,  aber  aus
artenschutzfachlicher Sicht sinnvolle Maßnahmen, werden als Empfehlung ausgesprochen.

(Maßnahme M 2 – ergänzende Empfehlung)

Bauphasenregelung 3

Ziel: Adaptionszeit für die lokale Artengemeinschaft
Zielgruppe: Vögel, in erster Linie Offenland- und anspruchsvolle Ökotonarten
Begünstigte Gruppen: Alle weiteren, präsenten Tierarten

Unter der Annahme, dass sich die vollständige Nutzung des gesamten Gebiets über mehrere
Jahre erstreckt, ist die Bebauung dergestalt von Nord nach Süd voranzutreiben/zu vermarkten,
dass die West- Ost-Achse so lange als möglich nicht verstellt und in Teilflächen gekammert wird.

Hintergrund dieser Vorgehensweise ist  folgender:  Tiere mit  geringer Mobilität  benötigen Zeit,
ihren Lebensraum auszudehnen oder neue Habitate zu erschließen; entsprechend sukzessive
sollte ein ins Pessimum gerichteter Habitatwandel erfolgen, um dies zu ermöglichen; Ausweich-
routen sollen nicht verstellt werden. Eine starke Kammerung durch die Erschließung kann das
Ausweichen stark behindern und bis zum Erlöschen der lokalen Population führen.

Mobile Arten wie Vögel sind zwar mit Sicherheit flexibler, wobei allerdings Revier- oder gar Nist-
platz-treue Arten (zahlreiche der hier registrierten Arten) gewissen Restriktionen unterliegen, die
für Arten mit  großem Aktions- und Suchradius weniger relevant sind. Auch für diese ist jede
gegebene Zeit vorteilhaft, um im Umland sich entwickelnde Kompensationshabitate zu beset-
zen. Ein zu rascher Strukturwandel in angestammten Revieren birgt die Gefahr des großräumi-
gen  Wechsels  und/oder  des  ausbleibenden  Bruterfolgs  –  beides  Kriterien,  die  zu  einer
Minderung der lokalen Population führen würden41.

Maßnahme M 10 (Empfehlung): Installation von Fledermaus-Ziegeln (künstl. Quartiere) 

Ziel: Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse
Zielgruppe: siedlungsholde, aber stark gefährdeter Arten wie Breitflügel-FM und Zweifarb-FM 
Begünstigte Gruppen: Weitere in und an Gebäuden Quartier nehmende Arten 

Wirkungshorizont: Unmittelbar – de facto aber individuenabhängig

Unter dem Begriff „Fledermaus-Ziegel“ werden verschiedenartige Fertigbauteile verstanden, die 
entweder in die Dachhaut (wie Ziegel), in die Außenwand (wie Mauersteine) eingebaut oder als 
Aufsatzmodell auf der Fassade unterhalb des Ortgangs angebracht werden, aber keinen stören-
den Kontakt zum Innenraum haben.

41  Amler, K. et.al. (1999): Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis – Isolation, Flächenbedarf und 
Biotopansprüche von Tieren und Pflanzen. Ulmer Vlg.
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Gerade gebäudebewohnende Fledermausarten leiden unter sukzessivem Quartierverlust, da bei
engergieoptimierter Bauweise Einflugöffnungen und Spalten verlorengehen und bei Neubauten 
erst gar nicht entstehen.

Die Zweifarb-FM,  die in  der  Meldeliste  des Meßtischblatts  genannt  wird  und in  Rh.-Pf.  vom
Aussterben  bedroht  ist,  bezieht  als  kälteresistente  Art  im  Winter  bevorzugt  hochgelegene
Spaltenquartiere  an  Häusern.  Quartierhilfen  an  hohen  Wirtschaftsgebäuden  kämen  speziell
dieser Art zu Gute.

In/an  jedes  neue  Gebäude  sollte  eine  Quartierhilfe  eingebaut  werden42.  Direkte  Nord-  und
Südseiten  sind  zu vermeiden.  Die  Bauteile  sind  im Fachhandel  in  verschiedener  Form und
Anpassungsmöglichkeit erhältlich.

Maßnahme M 11 (Empfehlung): Nutzung von Totholz

Ziel: Nähr- und Larvalsubstrat für Totholzbewohner, temporäre Neststandorte 
Zielgruppe: Xylobionte Insekten, insektivore Vogelarten, Reptilien 
Wirkungsprognose: Unmittelbar und bis zum natürlichen Zerfall

Bei der Baufeldfreistellung anfallendes Stammholz sollte nicht geschreddert und entsorgt, son-
dern in Teilen als Totholz und Sonnungsplätze in den Grünzügen verwendet werden.  Einige
Stammstücke sind auch vertikal zu positionieren.

Reisigholz  kann  auf  diesen  Flächen  als  „Benjeshecke“  ausgebracht  werden  und  ermöglicht
Arten wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Bachstelze eine Brut, noch bevor oder bis die Pflanzungen
aufgewachsen sind. Das Material sollte bis zum natürlichen Zerfall verbleiben.

Schon aus diesem Grund ist es geboten, die Grünzüge in der ersten Realisierungsphase zu
etablieren.

Maßnahme M 12 (Empfehlung): Einsatz insektenneutraler Leuchtmittel / Reduktion von 
Beleuchtung

Ziel: Schutz der Habitatqualität des erhaltenen Gehölzzugs 
Zielgruppe: Insekten, i.w.S. alle insectivoren Arten 
Wirkungsprognose: Unmittelbar

Für die Beleuchtung von Straßen und Außenanlagen sollten insektenneutrale LED-Leuchtmittel
verwendet werden. Am besten geeignet sind warmweiße LEDs, die die Anlockwirkung gegen-
über  Quecksilberdampflampen  als  Referenz  um  87%  reduzieren43.  Lampenkörper  müssen
geschlossen oder nach unten völlig offen sein, um nicht als Insektenfallen zu wirken.

Auf  großflächig  und  während  der  gesamten Nacht  beleuchtete  Werbeflächen  und  Fassaden
sollte verzichtet oder durch Zeitschaltung minimiert werden.

42  Eine Zwergfledermaus vertilgt in einer Nacht ein- bis zweitausend Mücken – durchaus ein Beitrag zum 
städtischen Wohnkomfort.

43  Stadt Düsseldorf (2008): Studie zur Anziehung nachtaktiver Insekten an die Strassenbeleuchtung unter 
Einbeziehung von LEDs
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Starkes, anhaltendes Licht kann ein Areal und speziell Gehölzbestände von Insekten nahezu 
„leersaugen“ und damit die Habitatqualität, neben anderen Negativ-Effekten, erheblich mindern.

Maßnahme M 13 (Empfehlung): Dachbegrünung

Ziel: Schutz der Habitatqualität des erhaltenen Gehölzzugs 
Zielgruppe: Insekten, i.w.S. alle insectivoren Arten 
Wirkungsprognose: Unmittelbar

Neben der Begrünung an sich wird empfohlen, Flachdächer, bzw. flach geneigte Dächer, sofern
die Tragkonstruktion es erlaubt, mit extensiver Dachbegrünung zu versehen. Die verwendeten
Pflanzen für diese Art der Dachbegrünung sind vor allem Kräuter, Gräser der Silikatmagerrasen
und Moose. Sie haben flache Wurzeln, erfordern wenig Wartung und wachsen gut auf flachen
Substratschichten. Extensive Dächer sind in der Regel nicht öffentlich zugänglich.

Die Vorteile begrünter Dächer sind summarisch:

- Verbesserung der Luftqualität
- Rückhalt von Überschußwasser und verzögerter Regenwasserabfluß
- Reduzierte Oberflächentemperatur des Daches bei Sonneneinstrahlung
- Funktion als Schallschutz

Für Brutvögel des schütter bewachsenen, saisonal trockenen Offenlands haben sich extensive
Dachbegrünungen bewiesen für Steinschmätzer,  Feldlerche,  Haubenlerche,  Regenpfeifer und
Kiebitz44 Hier muss gelten: Je größer die begrünte Dachfläche, je günstiger eine Brutvogelan-
siedlung. Bis zu 15 weitere Arten sind als Nahrungsgäste nachgewiesen45.

Neben der Begrünung an sich sind weitere Strukturen einzubringen:

- Installation von Sitzhilfen
-  von unterschiedlichen Substrathöhen für eine vielfältige Vegetation
- Einrichtung von kleineren, stets offenen oder nur spärlich bewachsenen Flächen

Der aufgezeigte Maßnahmenkatalog resultiert aus artenschutzfachlichen Erwägungen zur Bewältigung
der  Verbotstatbestände  und  zur  Förderung  weiterer  Artengruppen  mit  besonders  geschützten
Vertretern.

Er  stellt nur  einen  anrechenbaren  Teil  der  im  Zuge  der  allgemeinen  Eingriffsbewältigung  zu
erbringenden Kompensationsmaßnahmen dar.

Letztere sollen  sich  an  verlorengehenden  und  im  Raum  Ludwigshafen  defizitären  Biotoptypen
orientieren. Zu nennen wären Streuobstbestände, ausgeprägte Waldränder oder Saumgesellschaften
an Gehölzen sowie tiefer gestaffelte Ufergehölze an Weihern und Abbau-Folgeseen.

44  Schmauck, S. (2019): Dach- und Fassadenbegrünung –neue Lebensräume im Siedlungsbereich Fakten, 
Argumente und Empfehlungen. BfN-Skripten 538

45  Einschränkend ist allerdings zu betonen, dass die Nutzungsfrequenz in stadtnahen Gebieten aufgrund des 
allgemeinen Nahrungsmangels höher ist als in ländlichen Gebieten oder Vororten.
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8. Fazit

Die  Stadt  Ludwigshafen  plant  die  Realisierung  des  Gewerbegebiets  „Mittelstandspark  Mannheier
Straße“  auf  einer  Fläche  von  15,7  ha  zwischen  Mannheimer  Straße  und  der  Rhein-Haardt-Bahn-
Trasse.

Im Überblick stellt sich der Geltungsbereich als Mosaik aus Ackerflächen, Kleingartenanlagen, Brachen
und  Sukzessionsgehölzen  dar.  Im  nördlichen  Randbereich  finden  sich  noch  Gewerbeflächen   und
Areale für die Pferdehaltung.

Die Bestandserfassungen und Konfliktbetrachtung im Rahmen des Fachbeitrags Artenschutz resultiert
in einem Komplex von Maßnahmen zur Vermeidung und Bewältigung der Verbotstatbestände des § 44
BNatSchG.

In einem ausführlichen Diskurs mit der Stadtplanung wurde ein für das Gebiet wertvoller und in der
Bioptopkartierung Rheinland-Pfalz registrierter Gehölzzug erhalten (Maßnahme M 0 des Maßnahmen-
Katalogs).

Als Fokus-Artengruppen des Fachbeitrags und der Erfassung galten die

• Vögel
• Reptilien
• Fledermäuse

Für diese Gruppen sind gezielte Maßnahmen formuliert.

Weitere Tiergruppen, wie Tagfalter, terrestrische Kleinsäuger, wurden im Querschnitt erfasst oder über
Potentialabschätzung betrachtet. Maßnahmen für die Fokusgruppen sind so konzipiert, dass sie öko-
logisch  positive  Effekte  auch  für  die  Beigruppen  und  die  darin  enthaltenen,  auf  nationaler  Ebene
geschützten Arten entfalten.

In der Kurzform beinhaltet der Maßnahmenkatalog

• Erhalt wertvoller Strukturen
• Erschließung von Habitaten für Offenland-Vogelarten
• Ersatz abgehender Fortpflanzungsstätten und Lebensräume für die Vogelgilden der Höhlen- 

und Gebüschbrüter
• Schaffung von Reptilienhabitaten
• Schutzmaßnahmen für die Fokus-Gruppen
• Konkrete Bauzeitenregelung zur Minimierung/Vermeidung von Verbotstatbeständen
• Biologische Baubegleitung für die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen und ad-hoc Inter-

vention im artenschutzrechtlich begründeten Bedarfsfall

Über  die  aus  der  Konfliktbetrachtung  hergeleiteten,  erforderlichen  Maßnahmen  hinaus  werden
Empfehlungen zur Förderung von Arten und Habitaten ausgesprochen:
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• Installation künstlicher Fledermausquartiere an neuen Gebäuden
• Verwendung anfallenden Totholzes als Habitatrequisiten in Grünzügen
• Verwendung weitgehend insektenneutraler LED-Leuchtmittel im Außenbereich
• Verzicht / Reduktion von großflächig beleuchteten Werbeflächen.

Das Vorhaben ist realisierbar - ein Ausnahmeverfahren nach § 45 BNatSchG erscheint 
nicht erforderlich.

Aufstellung

im August 2020

Überarbeitet Juli 2021
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Bildanhang

In den Bildern sind die Biotop-Kurzbezeichnungen aus Abb. 2 eingeschrieben. 

Nicht alle erfassten Einheiten sind fotografisch dargestellt.
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Bildtafel 1

Westliche Ackerflur (HA0) mit Blick nach Osten auf 
biotopkartiertes Gehölz BD6 (HJ7)

Nordwestliche Ackerflur mit Gartenbrache (HJ4) und 
Biotopbaum und Gehölzreihe (BD3)

Artenreiche Ackerbrache HB1 Artenarme Ackerbrache (HB0) mit Ernteresten

Inneres des biotopkartierten Gehölzbestands Üppiges Nahrungsangebot in BD6 (HJ7)
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Bildtafel 2

Mager-trockene Wiese (ED1) und Ackerbrache (HB1); im 
Hintergrund Aufschüttung mit Brombeergebüsch

Östliche Ackerflur (HA0) mit Mikrofon für Fledermaus- 
Aufzeichnung

Brombeergebüsch auf Aufschüttung (BB0/HF2) Areal der Rosengärtnerei (HJ5)

Teil der strukturreicheren Kleingartenanlage (HS2) Teil der strukturreicheren Kleingartenanlage (HS2)
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Bildtafel 3

Trittrasen (HM4a) nördl. der Kleingartenanlage im Osten Teil der strukturärmeren Kleingartenanlage (HS1) im Osten 

Dung-Lagerplatz (WA6) im Norden Kleingartenanlage Steinschmätzer auf westl. Ackerfläche (Bildausschnitt)

Braunkehlchen-Paar auf östl. Ackerfläche (Bildausschnitt)
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